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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Die vorliegende Ausgabe ist frei 
vom Kommerz getriebenen weih-

nachtlichen Trubel. Die Absenz des 
Themas Krise können wir allerdings 
nicht garantieren – denn sie scheint 
sich in alle gesellschaftlichen Berei-
che auszudehnen. N. Templ berich-
tet daher von der Dauerveranstal-

tung EU-Krisen-Gipfel. W. Greif, 
K. Niedermoser und E. Dessewffy 

beschäftigen sich mit Arbeitskampf 
und Rechtsruck – den unter

schiedlichen Folgen der Krise in 
China und Ungarn. A. Wagner und  
O. Prausmüller kritisieren Strategi-

en zur Liberalisierung öffentlicher 
Dienste und E. Beer problematisiert 

das fehlende Soziale in der neuen 
Kohäsionspolitik. Aber an Bewegung 

und Gegenkonzepten lassen wir 
es nicht mangeln: „Rauf mit den 

Löhnen!“ (E. Stockhammer), „Raus 
auf die Plätze!“ (J. Hoffmann) und 

„Rein in die Vernetzung der gewerk-
schaftlichen Bildung!“ (G. Sever). 

Dafür, dass Wissen zur Gegen-
macht wird, sorgen J. Vorbach und 
J. Schultheiss indem sie uns durch 

Rezensionen (Europa im Schlepptau 
der Finanzmärkte; Steuergerechtig-
keit in der Globalisierung) Lust aufs 

Lesen machen. 

In der Hoffnung damit vorberei
tende Lektüre für 2012 zu bieten,

Ihr Redaktionsteam

Im Zuge der derzeitigen Krise kommt es weltweit zu  
Kürzungen und Sparpolitiken – größtenteils zu Lasten  
der breiten Mitte der Gesellschaft. Ziel der globalen Protest
bewegung „Occupy (Wall Street)“ ist es Unmut über die  
Krisenpolitik der Regierungen zu äußern, aber auch auf die Krise 
der demokratischen Systeme hinzuweisen.�   Julia Hofmann

Occupy (Wall Street)

Die empörten 99 Prozent 

Als sich Mitte September 2011 eine 
kleine Gruppe von 100 Menschen im 
Zuccotti-Park in New York versam-
melte, hätte wohl niemand damit 
gerechnet, dass aus dieser Beset-
zung das wohl „wichtigste politische 
Ereignis in den USA nach den 1968er 
Revolten“1 entspringen würde. Doch 
schon knapp ein Monat später war 
die „Occupy Wall Street“-Bewegung 
allgemein bekannt. Am 15. Oktober 
2011 – just an dem Tag des G20-
Treffens in Paris – erhielt die New 
Yorker Bewegung weltweites Echo: 
In über 900 Städten in 80 verschie-
denen Ländern fanden sich explizit 
auf „Occupy“-Bewegung beziehen-
de Demonstrationen, Protestkund-
gebungen, Straßenblockaden, aber 
auch Platzbesetzungen statt. Auch in 
Österreich fanden sich mehrere tau-
send Menschen zu Demonstration in 
Wien, Graz und Salzburg ein.2 Doch 
was hat es mit dieser Bewegung ei-
gentlich auf sich? Warum wird sie 
gerade jetzt so stark? Und was kann 
sie erreichen?

Konjunktur der Krisenkritik n 
Wie auch die europäischen Länder 
befinden sich die USA seit knapp 
drei Jahren in der schwersten Wirt-
schaftskrise seit den 1930er Jahren. 
Konnte die Regierung Obama durch 
Bankenrettungspakete die Finanzkri-
se 2009 kurzfristig eindämmen, so 
kehrte die Krise 2011 wieder zurück. 
Als Antwort auf die mittlerweile zur 
Staatsschuldenkrise transformier-
te Wirtschaftskrise wurden scharfe 
Austeritätsprogramme durchgesetzt. 
Dass die Wall Street gerettet wurde, 
aber die Bevölkerung nicht, hinter-
ließ einen immensen Unmut bei den 
US-BürgerInnen. Das Vertrauen 
in den ehemals als Hoffnungsträ-
ger bezeichneten US-Präsidenten 
schwand zunehmend; die depressi-
ve Grundstimmung der Bevölkerung 
verschärfte sich. Diese schlug sich 
zwar einerseits in Politikverdrossen-
heit, aber andererseits auch in der 
breiten Unterstützung der „Occupy 
Wall Street“-Bewegung nieder. In 
Europa verlief die Krise, aber 
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auch die Kritik an ihr, ähnlich wie in 
den USA. Außerhalb von Griechen-
land, Spanien, Italien oder Portugal 
war es, in Hinblick auf soziale Aus-
einandersetzungen, in den letzten 
Jahren relativ ruhig. Dies veranlass-
te einige SozialwissenschaftlerInnen 
sogar dazu von der „Krise ohne Kon-
flikt“3 zu sprechen. Als 2011 jedoch 
die Regierungen aller europäischen 
Länder vermehrt Austeritätspolitiken 
durchsetzten, wuchs europaweit der 
Unmut der Bevölkerungen gegen die 
Politik sowie gegen den Einfluss der 
„reichen 1%“.

Der Tahrir-Moment n Die „Occupy“-
Bewegung bezieht sich stark auf die 
Protestbewegungen der letzten Jah-
re: Neben den Revolten rund um 
die Inbesitznahme des Syntagma-
Platzes in Griechenland und des 
Plaza Puerta del Sol in Spanien und 
den Zeltlagern gegen soziale Unge-
rechtigkeit in Israel spielen auch die 
Proteste in Nordafrika diesen Jahres 
eine wichtige Rolle. Das kanadische 
Magazin Adbusters, welches im Juli 
2011 zu den „Occupy“-Protesten 
aufgerufen hatte, nannte die Beset-
zung des Tahrir-Platzes in Ägypten 
ausdrücklich als Vorbild und postete 
auf Twitter: „#OCCUPYWALLSTREET. 
Seid ihr bereit für einen Tahrir-Mo-
ment? Strömt am 17. September 
nach Lower Manhattan, baut Zelte, 
Küchen, friedliche Barrikaden und 
besetzt die Wall Street.“4

Zwar scheinen die Ziele des arabi-
schen Frühlings auf den ersten Blick 
nicht mit den Zielen der „Occupy“-
Bewegung zu konvergieren – geht es 
bei ersterem doch um die erstmalige 

Durchsetzung bürgerlich-demokra-
tischer Institutionen und den Sturz 
von diktatorischen Regimes und bei 
Zweiterem um eine Kritik an einer 
autoritären, wirtschaftlichen Interes-
sen folgenden Form von Demokratie 
– dennoch ist man sich in der Metho-
de einig: die Inbesitznahme von öf-
fentlichen Räumen wird als zentrales, 
politisches Druckmittel angesehen. 
Dies hat mehrere Gründe: Einerseits 
wird der repräsentativen Politik kein 
Veränderungspotential mehr zuge-
sprochen. Dementsprechend wird 
nach alternativen und neuen Wegen 
für die Durchsetzung „echter Demo-
kratie“ gesucht. Andererseits wird 
damit den veränderten Arbeitsver-
hältnissen Rechnung getragen. In 
einer Zeit, in der ein Großteil der 
Beschäftigten nicht mehr im soge-
nannten Normalarbeitsverhältnis, 
sondern in prekären, teilweise infor-
mellen Beschäftigungsverhältnissen 
steht, braucht es Orte der Zusam-
menkunft außerhalb des Betriebs. 
Diese lassen sich im urbanen Raum 
finden. Dem deutschen Politikwis-
senschaftler Elmar Altvater zufolge 
können „Lohnabhängige, [die] aus 
den formellen Regelungsmechanis-
men ausgeschlossen [sind], […] nur 
erreicht werden, indem die Ausge-
schlossenen soziale Räume besetzen 
und dabei im physischen Sinne Ter-
ritorien aneignen.“5

Soziale Gerechtigkeit und echte 
Demokratie n Inhaltlich bezieht 
sich die „Occupy“-Bewegung stark 
auf die Forderungen der diesjäh-
rigen Bewegung 15 Mayo (15M) in 
Spanien. Dort folgten im Mai 2011 
auf eine tiefe wirtschaftliche Rezes-
sion, steigende Arbeitslosenraten 
und zunehmende soziale Ungleich-
heiten riesige Proteste, die das Land 
lahmlegten. Die zentrale Forderung 
der 15M war die Durchsetzung von 
¡Democracia real, ya!: Echte Demo-
kratie, jetzt! Darunter fallen nach 
dem Forderungskatalog der Bewe-
gung die Abschaffung der Privilegien 
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Die Inbesitznahme  
von öffentlichen  
Räumen wird als  

zentrales, politisches 
Druckmittel angesehen.

Die „Occupy Wall 
Street“-Bewegung ist 
das wohl „wichtigste  
politische Ereignis 
in den USA nach den 
1968er Revolten“  
Immanuel Wallerstein

der politischen Klasse, das Recht auf 
Wohnung und einen Arbeitsplatz, die 
Kontrolle der Bankinstitutionen, die 
Besteuerung von Reichen, Banken 
und Finanztransaktionen, aber auch 
die (Re-)Implementierung bürger-
licher Freiheiten und partizipativer 
Demokratie.6

Auch in der „Occupy“-Bewegung 
steht die Krise der Repräsentation 
im Mittelpunkt der Kritik. Der vom 
„Neoliberalismus entleerten forma-
len Demokratie“7 will sie mit Formen 
der direkten, horizontalen Demokra-
tie entgegentreten.8 Darüber hinaus 
wird die zunehmende soziale Unge-
rechtigkeit, die sich unter anderem in 
der Verteilung der Krisenkosten, aber 
auch in der Kürzungspolitik der Re-
gierungen äußert, angeprangert. Die 
AktivistInnen der „Occupy“-Bewe-
gung, die sich selbst als Teil der 99% 
der Bevölkerung erachten, wollen die 
„Gier und Korruption von 1 Prozent“9 
nicht mehr länger hinnehmen.

Spannend zu erwähnen ist, dass 
diese Kritikpunkte nicht allein in der 
Protestbewegung präsent sind, son-
dern als Ausdruck eines generellen 
Unmutes über ein korruptes, vor-
rangig den Interessen der Wirtschaft 
dienendes politisches System ge-
deutet werden können.10 Bis hinein 
in die bürgerliche Mitte wird Kritik an 
der Gegenwartsgesellschaft geübt: 
Während der ehemalige französi-
sche Resistance-Kämpfer Stéphane 
Hessel in seinem Bestseller Empört 
Euch! die breite Masse als Wutbür-
gerInnen anruft und von ihnen ver-
langt sich gegen die Auswüchse des 
Finanzkapitalismus zu wehren, über-
legte jüngst auch der konservative 
Vordenker der Frankfurter Allge- »
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meinen Zeitung Frank Schirrmacher, 
ob „die Linke nicht recht habe“11 und 
die derzeitige Form des Kapitalismus 
inakzeptabel wäre.

Lasst euch nicht umarmen!12 n 
Die Breite und Offenheit ihrer For-
derungen macht die „Occupy“-Be-
wegung zwar anschlussfähig für 
die breite Masse, also für die 99%, 
die sie erreichen möchte. Sie birgt 
allerdings auch die Gefahr der Ver-
einnahmung. PolitikerInnen, wie 
Barack Obama oder Angela Merkel, 
haben recht früh ihr Verständnis für 
die Forderungen der „Occupy“-Akti-
vistInnen bekundet: „Es verletzt das 

Gerechtigkeitsgefühl, dass interna-
tional nicht die Regeln der sozialen 
Marktwirtschaft gelten“, so argu-
mentierte beispielsweise die deut-
sche Bundeskanzlerin in Hinblick auf 
die Platzbesetzung vor der Frank-
furter Börse.13 Auch ein Großteil der 
Forderungen der Protestbewegung, 
wie die Isolierung von Investment-
banken und die Durchsetzung einer 
Finanztransaktionssteuer, stoßen 
mittlerweile in der Politik – zumin-
dest diskursiv – auf Gehör.

Die Zustimmung zu den Forderungen 
wird von der „Occupy“-Bewegung 
gleichzeitig als Bestätigung und als 
Gefahr wahrgenommen. Insbeson-
dere in Europa ist die Angst vor be-
stehenden politischen Institutionen 
und Akteuren groß. Unterstützen 
sich Graswurzelbewegungen, NGOs, 
Gewerkschaften und AktivistInnen 
der „Occupy“-Bewegung in den USA 
wechselseitig, so wurden Solidari-
sierungsversuche in Europa von den 

„Occupy“-AktivistInnen kategorisch 
abgelehnt. Bei der Besetzung der 
Frankfurter Börse wurden Vertrete-
rInnen aus NGOs und Gewerkschaf-
ten beispielsweise ausgebuht.14 
Der prinzipiell unterstützenswerte 
Wunsch nach offener, basisdemo-
kratischer Organisierung und Ableh-
nung von politischer Vereinnahmung 
des Protestes hat demnach auch ne-
gative Züge. Einerseits werden hier-
durch bereits gewonnene politische 
Erfahrungen von der Bewegung ab-
geschnitten15, andererseits können 
sich durch die ausbleibende po-

Das Tabu ist  
gebrochen, wir leben 

nicht in der besten  
aller Welten, wir  
dürfen nicht nur,  
wir sollten sogar  

über Alternativen  
nachdenken. 

Slavoj Zizek

�The one thing we all 
have in common is that 
we are the 99%  
that will no longer  
tolerate the greed and 
corruption of the 1%. 
Occupy Wall Street
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litische Deklarierung auch dubiose 
Elemente, wie etwa die Zeitgeist-
Bewegung – eine verschwörungsthe-
oretische, sektenartige Bewegung – 
positiv auf die „Occupy“-Bewegung 
beziehen.16

Von der Wut zum Mut n Die an 
die Protestbewegung in Argentinien 
2001 erinnernde Haltung der Ableh-
nung jeglicher politisch-institutiona-
lisierter Akteure und Institutionen  
(„Que se vayan todos!“ – „Sie sollen 
alle verschwinden!“) kommt jedoch 
nicht aus dem Nichts. Bislang haben 
es weder Gewerkschaften noch NGOs 
oder Parteien geschafft Strategien in 
Hinblick auf die Krisenbewältigung zu 
entwickeln und im (medialen) Diskurs 
gewinnbringend zu verankern. Damit 
die Systemkritik der „Occupy“-Bewe-
gung nicht in adressatenloser Wut 
verharrt und zu einer weiteren Poli-
tikverdrossenheit der Bevölkerungen 
beiträgt, sind die politisch-instituti-
onalisierten Akteure und Institutio-
nen trotz der Ablehnung, die ihnen 
entgegengebracht wird, gefragt. Ziel 

muss es sein die dominanten Formen 
von Repräsentationspolitik ein Stück 
weit aufzugeben und mit neuem Mut 
auf die Protestbewegungen zuzuge-
hen. Im Falle von Gewerkschaften 
hieße das, wie der deutsche Gewerk-
schaftsforscher Oskar Negt einst ge-
fordert hat, den Interessensbegriff 
nicht zu verengen, sondern zu erwei-
tern „vor allem durch sozialkulturelle 
Anreicherungen“17: Negt meint da-
mit, dass Gewerkschaften aus dem 
Betrieb hinausgehen müssen und 
in Stadtteilen aktiv werden sollen. 
Hierdurch könnte einerseits die not-
wendige Verknüpfung mit Protestbe-
wegungen wie „Occupy“ vollzogen 
und Personen außerhalb des klas-
sischen Betriebszusammenhanges 
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Die Staatschuldenkrise ist Folge einer Krise der makro- 
ökonomischen Ungleichgewichte im Euroraum. Um diese zu  
beheben braucht es Anpassungen bei den Überschuss- genauso  
wie bei den Defizitländern. Kurz: höhere Löhne in Deutschland  
und Österreich! � Engelbert Stockhammer

 Euro in der Krise

Höhere Löhne in Deutschland und 
Österreich helfen dem Euro

Der Euro ist in der Krise. In den 
Schlagzeilen scheinen vor allem die 
Budgetprobleme Griechenlands als 
Hauptursache auf. Deutschland und 
die Europäische Kommission fordern 
daher eine Verschärfung der Über-
wachung der Fiskalpolitik in den Mit-
gliedsstaaten. Aber dies zeugt von 
oberflächlichem Verständnis der ma-
kroökonomischen Zusammenhänge. 
Die Staatsschuldenkrise (sovereign 
debt crises) ist Folge und Ausdruck 
der Krise. Die zugrundeliegenden 
Ursachen sind makroökonomische 
Ungleichgewichte im Euroraum. Um 
diese zu beheben braucht es Anpas-
sungen bei den Überschuss- genauso 
wie bei den Defizitländern. Nur wenn 
in den Überschussländern die Infla-
tion steigt, können die Defizitländer 
ihre Leistungsbilanzen ohne „Große 
Depression“ ausgleichen. Kurz, was 
der Euro braucht, sind höhere Löhne 
in Deutschland und Österreich!

Zuerst zur Frage, ob die Budgetdefi-
zite die Krise erklären können. Neben 
Griechenland benötigten Irland und 
Portugal Kredite vom europäischen 
Rettungsfonds (EFSF), und Italien 
und Spanien sind unter Druck. Von 
diesen Ländern hatte einzig Grie-
chenland vor der Krise (2007) hohe 
Budgetdefizite (über 5% des BIP). 
Portugal und Italien hatten beschei-
dene Budgetdefizite (weniger als 
3%) und Irland und Spanien hatten 
sogar Budgetüberschüsse. Der grie-
chische Fall ist also die Ausnahmen 
und nicht die Regel unter den Euro-
Ländern, die jetzt in der Bredouil-
le sind. Aber was, wenn nicht die 
Staatsdefizite, trieb dann diese Län-

der in die Krise? Die Antwort – am 
klarsten im Fall Spaniens und Irlands 
– ist: private Schulden. Rasant an-
wachsende Haushaltsverschuldung 
verursachten hier die Probleme. In 
der Krise musste dann der Staat 
einspringen und die Schulden über-
nehmen bzw. die (privaten) Banken 
retten. Die Daten für den gesamten 
Euro-Raum zeigen dieselbe Ten-
denz: Während die staatliche Schul-

denquote seit Einführung des Euro 
leicht rückläufig war, ist die private 
Verschuldung (und hier vor allem die 
Schulden des Haushaltssektors und 
des Finanzsektors) deutlich ange-
stiegen. Die Krise ist ursächlich eine 
Krise der privaten Verschuldung. Die 
Staatsverschuldung ist Ausdruck der 
Krise, nicht deren Ursache.

Was hat das nun mit den deutschen 
und österreichischen Löhnen zu tun? 
Eine fundamentale Gleichung in der 
Makroökonomie besagt, dass der 
Leistungsbilanzüberschuss eines Lan-
des gleich dem privaten Sparen und 
dem öffentlichen Sparen sein muss. 
Im Fall eines Leistungsbilanzdefizits 
heißt das, dass entweder die priva-
te oder die öffentliche Verschuldung 
steigen muss. Wovon hängen die 
Leistungsbilanzpositionen ab? Von 

Während die  
staatliche Schulden
quote seit Einführung 

des Euro leicht  
rückläufig war, ist die 
private Verschuldung 
deutlich angestiegen.

der Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
und von der relativen Wachstums
performance. Der Euro-Raum insge-
samt hat eine nahezu ausgeglichene 
Leistungsbilanz, innerhalb des Euro-
Raums gibt es jedoch gewaltige Un-
gleichgewichte: während Deutschland 
vor der Krise rund 7% Überschuss 
hatte, hatten jene Länder, die jetzt 
in der Krise sind, große Defizite. Ös-
terreich hatte wie Deutschland kräf-
tige Überschüsse. Mehr als die Hälfte 
der deutschen und österreichischen 
Überschüsse sind auf intra-Euro Han-
del zurückzuführen, d.h. der Großteil 
der deutschen Überschüsse sind spa-
nische, griechische, etc Defizite. 

Die deutschen Exportüberschüs-
se destabilisieren den Euro-Raum 
n Dass Deutschland Exportweltmeis-
ter ist, mag auf den ersten Blick gut 
klingen. Die deutschen Exportüber-
schüsse destabilisieren jedoch den 
Euro-Raum, da die entsprechenden 
Defizite woanders im Euro-Raum ja 
bedeuten, dass dort die Verschul-
dung steigen muss. Das exportge-
triebene Wachstumsmodell führt in 
einer Währungsunion unweigerlich 
zu systemischen Problemen. 
Ein wesentlicher Teil des deutschen 
und österreichischen Exporterfolgs 
ist auf die ausgesprochen zurückhal-
tende Lohnpolitik zurückzuführen. In 
Deutschland gab es im Jahrzehnt vor 
der Krise eine Stagnation der Real-
löhne, in Österreich einen kräftigen 
Rückgang der Lohnquote. Als Folge 
war die Inflation deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt. In den mediterra-
nen Ländern stiegen die Löhne kräf-
tiger. Und es stiegen dort auch die 
Preise stärker an. Dies ist nur zum 
Teil auf die Lohnpolitik zurückzufüh-
ren. Die Länder erlebten auch eine 
Immobilienblase, die die Preise in 
die Höhe trieb. Die Lohnstückkosten 
(ein Maß für die Wettbewerbs-

Höhere Löhne in Deutschland und Österreich helfen dem Euro

http://wien.arbeiterkammer.at


6  infobrief eu & international	�  Ausgabe 5 | Dezember 2011 
		�   wien.arbeiterkammer.at
�

Höhere Löhne in Deutschland und Österreich  
helfen dem Euro

»

fähigkeit) sind in den mediterranen 
Ländern (und Irland) seit der Euro-
Einführung um rund 30% mehr ge-
wachsen. Das heißt, Deutschland hat 
real um fast 30% abgewertet. 

Wie können die Ungleichgewichte in-
nerhalb der Eurozone abgebaut wer-
den? Grundsätzlich gibt es zwei Mög-
lichkeiten: entweder die Defizitländer 
reduzieren ihr Wachstum und ihre 
Löhne und Preise oder die Überschuss-
länder erhöhen Wachstum und Löhne. 
Die erste, deflationäre Strategie ist 
jene die in der „Großen Depression“ 
in den 1930er Jahre praktiziert wur-
de und auch heute den mediterranen 
Ländern auferlegt wird: Massenar-
beitslosigkeit, Deflation, Schrumpfen 
der Wirtschaft. Das ist ein masochis-
tischer Anpassungsprozess, der – wie 
das griechische Beispiel zeigt – die 
Schuldenlast nicht wirklich reduzie-
ren kann, da das Einkommen sinkt 
und die reale Schuldenlast steigt. Da-
rüber hinaus hat diese Strategie ne-
gative Effekte auf die Handelspartner, 
da die Nachfrage in diesen Ländern 
sinkt. Die zweite Möglichkeit wäre, 
dass die Überschussländer eine infla-
tionäre Politik betreiben: dies würde 
mehr Wirtschaftswachstum und vor 
allem höheres Lohnwachstum bedeu-
ten. Dies würde den Defizitländern 
die Anpassung vereinfachen, da sie 
deren Export erleichtert. Insgesamt 
ist es eine expansive Strategie, die 
auf Wirtschaftsankurbelung statt auf 
Schrumpfung beruht.

Entweder mehr Wachstum in 
den Überschussländern oder 
eine Depression in den Defizit-
ländern n Die Größenordnung der 
Anpassung ist wie die der Ungleich-
gewicht enorm: Um zu den relativen 
Lohnstückkosten von 1999, dem Jahr 
der Euro-Einführung zurückzukehren 
würde Deutschland (und Österreich) 
für ein ganzes Jahrzehnt ein Lohn-
wachstum von 2-3% über jenem der 
mediterranen Länder benötigen. Das 
geht nur bei deutlich kräftigerem 
Lohnwachstum. Bei dem schwachen 
Lohnwachstum Deutschlands im letz-

juridikum
zeitschrift für kritik | recht | gesellschaft

Transnationale 
Konzerne und 
Menschenrechte
Molly McGrath (ITF, London) 
über die Gewerkschaftskampagne bei UPS Turkey

Miriam Saage (ECCHR, Berlin) 
über rechtliche Instrumente gegen Kinderarbeit in der Baumwollproduktion

Karin Lukas (Boltzmann Inst. für Menschenrechte, Wien)
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+ Kurzfilm: “Der Preis für unser Gemüse”
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ten Jahrzehnt wäre die Anpassung 
nur durch Deflation in den Defizit-
Ländern möglich. Ein Jahrzehnt De-
flation bedeutet eine neue „Große 
Depression“. Dies wäre mit enormen 
sozialen Kosten verbunden und wür-
de die breite Unterstützung für das 
Projekt der europäischen Integration 
untergraben. Der Lohnpolitik kommt 
daher eine zentrale Rolle bei der Be-
hebung der Ungleichgewichte zu, 
auch wenn Politik und Sozialpartner 
diese noch nicht ausreichend wahr-
nehmen. Die Lohnpolitik wird die An-
passung nicht alleine leisten können, 
die wirtschaftspolitischen Strukturen 
im Euro-Raum müssen grundsätzlich 

überdacht werden. Aber welche Re-
formen da auch anstehen, klar ist der 
Euro braucht höheres Lohnwachstum 
in den Überschussländern, also auch 
in Österreich!

Engelbert Stockhammer n Kingston  

University London, UK

e.stockhammer@kingston.ac.uk

Die deflationäre  
Strategie die in der 
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in den 1930er Jahre 
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 und auch heute den  
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auferlegt wird:  

Massenarbeitslosigkeit, 
Deflation, Schrumpfen 
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Wir sind Europa!

„Wir sind Europa!“ Dieser Satz wird 
von verschiedenen Seiten immer wie-
der verwendet, um zum Ausdruck zu 
bringen, dass die Europäische Union 
nicht nur ein fernes, bürokratisches 
Gebilde in Brüssel darstellt, sondern 
ein „Projekt“ ist, an dem jeder Bür-
ger/jede Bürgerin eines Mitglieds-
staates teilhat. Es wird dadurch im 
Grunde genommen eine hohe Iden-
tifikation mit der Grundidee der Eu-
ropäischen Union unterstrichen, aber 
es schwingt auch der Wunsch nach 
Veränderung der aktuellen Zustände 
in dieser Aussage mit.

Veränderungen sind allerdings nur 
durch aktives Handeln jedes Einzel-
nen möglich, denn ein reines Ver-
trauen auf die Gestaltungskraft von 
Eliten ist mit Sicherheit zu wenig, 
um die Idee der europäischen Uni-
on stark in den Mitgliedsstaaten zu 
verankern. Mit dem Ausspruch „Wir 
sind Europa!“ wird aber genau diese 
Aufforderung zum aktiven Gestalten 
durch die so genannte „Basis“ aus-
gedrückt und somit eine Selbstauf-
forderung postuliert, dass jede/r ein-
zelne BürgerIn in ihrem persönlichen 
Umfeld und Gestaltungsbereich im 
Geiste des europäischen Gedankens 

aktiv werden kann und soll, um Eu-
ropa tatsächlich zu verwirklichen. Die 
Aussage „Wir sind Europa!“ muss also 
mit konkreten Aktivitäten, wie etwa 
der Durchführung von europapoliti-
schen Projekten, durch Diskussions
veranstaltungen zu europäischen 
Themen, durch länderübergreifende 
Zusammenarbeit verschiedener eu-
ropäischer Institutionen und vielem 
mehr mit Leben gefüllt werden.

ArbeitnehmervertreterInnen 
müssen europäisch denken n Die 
Beschäftigung mit Europa wird auch 
für BetriebsrätInnen und Gewerk-
schaftsfunktionärInnen immer wich-
tiger, denn die stärker werdenden 
grenzüberschreitenden Aktivitäten 
von Unternehmen haben massive 
Auswirkungen auf die Arbeitssitu-
ationen der Belegschaft in den Be-
trieben. Um Europa in ihrem Sinne 
zu gestalten, ist es für Betriebsrats-
körperschaften und Arbeitnehmerin-
teressenorganisationen notwendig, 
auf allen Ebenen mit europäischen 
Partnerorganisationen zu koope-
rieren. Auf diese Herausforderung 
gehen auch die gewerkschaftlichen 
Bildungseinrichtungen ein und rich-
ten ihre Lehrinhalte und Aktivitäten 
darauf aus.

Die gewerkschaftlichen Bildungsein-
richtungen in verschiedenen europä-
ischen Staaten arbeiten daran, auch 
im Rahmen der gewerkschaftlichen 
FunktionärInnenbildung ihren Beitrag 
zu leisten, um die BetriebsrätInnen 
und GewerkschafterInnen für die not-

wendige Europäisierung und Interna-
tionalisierung zu sensibilisieren und 
sie anzuregen, noch stärker interna
tional zu denken und zu handeln. 

SOZAK ist europäisch ausge-
richtet n Die Europäisierung und 
Internationalisierung von Bildungs-
akademien ist in verschiedenen eu-
ropäischen Staaten voll im Gang und 
die Sozialakademie der Arbeiterkam-
mer Österreich (SOZAK) schließt sich 
diesem Trend nicht nur an, sondern 
gestaltet diese neuen Entwicklungen 
in Europa aktiv mit.
Um Kooperationen auf europäischer 
Ebene durchführen zu können, ist es 

wichtig, dass sich die gewerkschaft-
lichen Bildungseinrichtungen euro-
paweit vernetzen und sich über ihre 
Arbeit regelmäßig austauschen. In 
dieser Hinsicht pflegt die Sozialaka-
demie bilaterale Kontakte zu ande-
ren europäischen Partnerorganisati-
onen und ist bei institutionalisierten 
europäischen Bildungsprojekten voll 
involviert. Seit letztem Jahr besteht 
zum Beispiel eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen der Sozialakade-
mie und der Europäischen Akademie 
der Arbeit in Frankfurt/Main (EADA), 
einer SOZAK-ähnlichen deutschen 
Bildungseinrichtung. Diese Zusam-
menarbeit beschränkt sich nicht bloß 
auf den Austausch von Inhalten und 
Aktivitäten durch die Lehrgangslei-
tungen, auch die Lehrgangs-

Vernetzung der gewerkschaftlichen Bildung in Europa 
 

Wir sind Europa! 
Um ihre Interessen durchsetzen zu können, müssen sich  
ArbeitnehmerinteressenvertreterInnen europäisch vernetzen.  
Diesen Prozess unterstützen gewerkschaftliche Bildungsakademien 
und müssen deshalb ihrerseits Kooperationen auf europäischer  
Ebene schließen.� Georg Sever   

Auf diese Heraus
forderung gehen auch 
die gewerkschaftlichen 
Bildungseinrichtungen 
ein und richten ihre 
Lehrinhalte und  
Aktivitäten darauf aus.

Um Kooperationen auf 
europäischer Ebene 

durchführen zu können, 
ist es wichtig, dass sich 
die gewerkschaftlichen 
Bildungseinrichtungen 
europaweit vernetzen.
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teilnehmerInnen treffen sich und 
bearbeiten länderübergreifend in-
haltliche Programmpunkte. So kam 
es etwa im Zuge der SOZAK-Studi-
enreise nach Brüssel im März 2011 
zu einem Treffen der TeilnehmerIn-
nen von SOZAK und EADA im Euro-
päischen Parlament, im Zuge dessen 
auch gemeinsam mit dem Abgeor-
denten zum Europäischen Parlament 
Jörg Leichtfried über wichtige euro-
päische Themen für ArbeitnehmerIn-
nen diskutiert wurde. 

Gewerkschaftliche Bildungsaka-
demien kooperieren auf europä-
ischer Ebene n Jedes Jahr findet 
eine Bildungszusammenkunft von 
deutschen, österreichischen und 
seit letztem Jahr auch finnischen 
BildungsexpertInnen statt, bei dem 
es neben der Vertiefung und Er-
weiterung der bildungspolitischen 
Netzwerke vor allem zum Austausch 
über Neuerungen und Trends in der 
gewerkschaftlichen FunktionärIn-
nenbildung kommt und bei dem die 
SOZAK mitwirkt.

Auch im Zuge des von europäischen 
Organisation SOLIDAR und der EADA 
initiierten EU-Projektes „Netzwerk 
europäischer Arbeiter- und Sozial-
akademien – bessere Information 
und Ausbildung für Gewerkschafter“, 
bei dem auch die SOZAK beteiligt 
war, haben sich VertreterInnen von 
Bildungsakademien verschiedener 
europäischer Staaten getroffen, die 
auch nach Abschluss des Projekts 
weiterhin zusammenkommen und 
Kooperationen auf europäischer Ebe-
ne erarbeiten.

Die Teilhabe an derartigen bildungs-
politischen Netzwerken sowie die 
Pflege und der Ausbau von bilate-
ralen Kontakten zwischen europäi-
schen Bildungsakademien sind für 
die SOZAK von großer Bedeutung. 
Eine gewerkschaftliche Spitzenaus-
bildung muss europäisch  ausgerich-
tet sein und hat vor allem die Aufga-
be, europäische Entwicklungen früh 

zu erkennen und diese im Zuge der 
Ausbildung zu behandeln. So kann 
damit internationale gewerkschaft-
liche Handlungskompetenz der Be-
triebsrätInnen und Gewerkschafts-
sekretärInnen bestmöglich gestärkt 
werden. 

SOZAK-Auslandspraktikum n Das 
Herzstück der internationalen Arbeit 
der Sozialakademie, das SOZAK-
Auslandspraktikum, kann nur durch-
geführt werden, wenn die SOZAK-
Lehrgangsleitung mit VertreterInnen 
europäischer Partnerorganisationen 
vernetzt ist.

Nur durch Kontakte, die die Lehr-
gangsleitung der Sozialakademie 
durch die europäischen Treffen und 
Kooperationen schließen konnte, 
war es im letzten Jahr möglich, dass 
alle 24 SOZAK-TeilnehmerInnen des 
60.  Lehrgangs erstmals das letzte 
Monat ihrer Ausbildung (von 30. Mai 
bis 24. Juni 2011) bei Gewerkschaf-
ten und Betriebsratskörperschaften 
in zehn verschiedenen europäischen 
Ländern absolvieren konnten. Dort 
lernten sie die Arbeits- und Lebens-
bedingungen anderer Länder eben-

so kennen wie die Strukturen der  
jeweiligen Gewerkschafts- und Inter-
essensvertretungsorganisationen. 

Sie machten sich weiters mit den 
politischen, ökonomischen und sozi-
alen Rahmenbedingungen, unter de-
nen ArbeitnehmervertreterInnen in 
diesen Ländern tätig sind, vertraut. 
Außerdem lernten sie verschiedene 
Organisierungs- und Mobilisierungs-
konzepte unserer Partnerorganisati-
onen und -betriebe kennen, die sie 
selbst in ihrem Aufgabengebiet in 
Österreich anwenden können.

Die SOZAK-TeilnehmerInnen konn-
ten durch dieses Praktikum ihre Ho-
rizonte und europäischen Netzwerke 
stark erweitern. Es war den Teil-
nehmerInnen nach diesem SOZAK-
Auslandspraktikum noch bewusster, 
dass es für die Durchsetzung von Ar-
beitnehmerInneninteressen zu we-
nig ist, ausschließlich auf nationaler 
oder betrieblicher Ebene zu agieren, 
sondern dass dies nur durch ein star-
kes europäisches und internationales 
Engagement von BetriebsrätInnen 
und GewerkschafterInnen erreicht 
werden kann. Das SOZAK-Auslands-
praktikum ist das beste Beispiel da-
für, wie die Parole „Wir sind Europa!“ 
mit Leben gefüllt werden kann.

Georg Sever n AK-Wien

georg.sever@akwien.at
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EU-Gipfelreigen im Oktober – ein Wendepunkt?

»

Der „große“ EU-Gipfel der 27 EU-
Staats- und Regierungschefs war 
diesmal eher ein „Nebengipfel“. Das 
globale Interesse war auf das Treffen 
der Euro-Staatschefs gerichtet. Die 
wichtigsten Ergebnisse des großen 
Gipfels lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

n �Der Europäische Rat (ER) legte 
eine begrenzte Anzahl von Haupt-
prioritäten der Wirtschaftspolitik 
fest, die kurzfristig verfolgt wer-
den müssen, um ein „intelligen-
tes, nachhaltiges, integratives und 
umweltverträgliches Wachstums“ 
zu erreichen (u.a. Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen 
im Rahmen der EU-2020-Strate-
gie). Die Vorschläge zur vorüber-
gehenden Anhebung der Kofinan-
zierungssätze für EU-Fonds sollen 
noch vor Ende 2011 angenommen 
und die Fonds gleichzeitig auf 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung ausgerich-
tet werden. Energie einschließ-
lich Energieeffizienz, Forschung 
und Innovation werden erneut als 
Schlüsselbereich für die Förderung 
des Wachstums hervorgehoben. 

n �Ausdrücklich begrüßte der Europä-
ische Rat die neue wirtschaftspoli-
tische Architektur der EU, die nun-
mehr über folgende Instrumente 
verfügt: EU-2020-Strategie, Eu-
ropäisches Semester, Euro-Plus-
Pakt, Finanzmarktstabilisierungs-

mechanismen sowie die nunmehr 
beschlossene Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
inklusive Überwachung gesamt-
wirtschaftlicher Ungleichgewichte 
der wirtschaftspolitischen Steue-
rung (Economic Governance).

n �Die Stärkung der Finanzregulie-
rung wird als Schlüsselpriorität auf 
EU- und globaler Ebene hervorge-
hoben. In diesem Zusammenhang 
fordert der ER die rasche Annah-
me von Dossiers im Bereich der 
Finanzmarktregulierung (OTC-De-
rivate, Einlagensicherungssyste-
me, Eigenkapitalanforderungen). 
Der ER nahm den EK-Vorschlag 
zur Finanztransaktionssteuer zur 
Kenntnis. 

n �Hinsichtlich der externen Aspek-
te der Wirtschaftspolitik wurde in 
den ER-Schlussfolgerungen fest-
gehalten, dass Europa weiterhin 
freien, fairen und offenen Handel 
fördern wird. Wichtiges Ziel blei-
ben zwar weiterhin Verstärkung 
und Ausweitung des multilateralen 
Systems und der Abschluss der 
Doha-Runde der WTO, doch  soll-
te verstärkt Gewicht auf bilaterale 
und regionale Abkommen gelegt 
werden; diese Bemühungen soll-
ten vor allem auf die Beseitigung 
von Handelsschranken, einen bes-
seren Marktzugang, geeignete In-
vestitionsbedingungen, den Schutz 
geistigen Eigentums, den Zugang 
zu Rohstoffen und die Öffnung für 

das öffentliche Beschaffungswesen 
ausgerichtet sein.

n �Der ER bestätigte auch die EU-
Leitlinien für das G-20-Gipfeltref-
fen in Cannes. Er erwartet sich 
Fortschritte u.a. hinsichtlich einer 
Reform des internationalen Wäh-
rungssystems, einer Verschärfung 
der Vorschriften und der Aufsicht 
im Finanzsektor und der Eindäm-
mung der übermäßigen Volatilität 
der Rohstoffpreise. Die Einführung 
einer globalen Finanztransaktions-
steuer sollte sondiert und weiter 
ausgestaltet werden. 

n �Für die kommende UN-Klimakonfe-
renz in Durban verspricht der ER, 
sich für ein ehrgeiziges und ausge-
wogenes Ergebnis einzusetzen und 
bekräftig die Bereitschaft, dass 
die Europäische Union für einen 
weiteren Verpflichtungszeitraum 
im Rahmen des Kyoto-Protokolls 
als Teil des Übergangs zu einem 
umfassenden rechtlich bindenden 
Rahmen offen ist.

Treffen der 17 Mitgliedstaaten 
der Euro-Zone n Nachdem der 
Eurogipfel vom 23.10. ohne Schluss-
dokument zu Ende gegangenen war, 
wurde am 26.10 erneut ein Eurogip-
fel einberufen. Auf diesem 14. Euro-
Gipfeltreffen seit Beginn der Euro-
Krise wurden folgende weitreichende 
Beschlüsse gefasst: 

Schuldenschnitt für Griechen-
land: Griechenlands Staatsschulden 
betragen mittlerweile über 350 Mrd 
Euro. Von diesen entfallen 160 Mrd 
Euro auf die öffentlichen Kreditgeber 
(IWF, Euro-Länder, EZB). Dieser Teil 
der Gesamtschuld soll unverändert 
bleiben. Die restlichen 200 Mrd Euro 
werden vornehmlich von aus-

Europäischer Rat vom 23. Oktober 2011  

EU-Gipfelreigen im Oktober –  
ein Wendepunkt?
Europa befindet sich nach wie vor im Krisenmodus. Sowohl 
das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs am 23. Oktober 
2011 als auch die Gipfeltreffen der Euro-Zone am 23. und 26. Ok-
tober 2011 standen unter einem enormen Erfolgsdruck, nachdem 
immer mehr Staaten in den Sog der Schuldenkrise geraten sind. 
Was sind die Ergebnisse? � Norbert Templ    

http://wien.arbeiterkammer.at
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ländischen und griechischen Banken 
sowie griechischen Privatanlegern 
in Form griechischer Staatsanleihen 
gehalten. Diese sollen in Anleihen 
zum halben Wert umgetauscht wer-
den, sodass sich ein Schuldenschnitt 
von 50% ergibt und der griechische 
Schuldenstand bis 2020 von 160 auf 
120% sinken soll. Für den angestreb-
ten Schuldenschnitt liegt zwar eine 
grundsätzliche Einigung mit dem in-
ternationalen Bankenverband vor. Da 
aber ein freiwilliger Verzicht der Gläu-
biger angestrebt wird, müssen diese 
noch alle einzeln zustimme. Dies ist 
insofern wichtig, da nur bei einem of-
fiziellen freiwilligen Gläubigerverzicht 
kein Kreditereignis im Sinne der Kre-
ditausfallversicherungen (CDS) vor-
liegt. Der Euro-Rettungsfonds (EFSF) 
soll den betroffenen Banken, Fonds 
oder Versicherungen eine Absiche-
rung von 30 Mrd Euro gewähren. 
Zusätzlich werden Griechenland 100 
Mrd Euro über ein neues mehrjäh-
riges Programm von EU (EFSF) und 
IWF bereitgestellt. Damit steigt der 
Beitrag des öffentlichen Sektors für 
Griechenland auf insgesamt 130 Mrd 
Euro. Tatsache ist und bleibt jedoch: 
Die Griechenland-Rettung ist nichts 
anderes als eine Bankenrettung. Vier 
Fünftel der Kredite, die die Eurostaa-
ten und der IWF nach Griechenland 
rollen lassen, fließen umgehend wie-
der in die Taschen der Gläubiger für 
Zins- und Tilgungszahlungen zurück. 
Nur etwa ein Fünftel der Hilfssummen 
wird dazu verwendet, das laufende 
Budgetdefizit zu finanzieren.1 
 
�Bankenrekapitalisierung: Die 
systemrelevanten Banken Europas, 
die zuletzt den Banken-„Stresstest“ 
durchlaufen haben, müssen ihr har-
tes Kernkapital bis zum 30. Juni 

2012 von derzeit vier auf neun Pro-
zent aufstocken. Nach Angaben der 
Europäischen Bankenaufsicht (EBA) 
brauchen sie dafür 106 Mrd Euro 
(deutsche Banken: 5,2 Mrd Euro; 
französische Banken: ca 9 Mrd 
Euro; spanische Banken: über 26 
Mrd Euro; italienische Banken: über 
14 Mrd Euro; griechische Banken: 
30 Mrd Euro). Die österreichischen 
Banken kommen auf 2,9 Mrd Euro 
Kapitalbedarf (das sind allerdings 
nur vorläufige Zahlen). Die jeweili-
ge nationale Bankenaufsicht muss 
sicherstellen, dass die Rekapitali-
sierungspläne der Banken nicht zu 
einer übermäßigen Verringerung 
des Fremdkapitalanteils führen und 
der Kreditfluss in die Realwirtschaft 
aufrechterhalten bleibt. Die Banken 
sollen ihr Kernkapital primär durch 
Finanzspritzen der Eigentümer erhö-
hen oder sich Geld am Kapitalmarkt 
beschaffen. Sollte das nicht möglich 
sein, sollen die nationalen Regie-
rungen und als letzte Möglichkeit 
der EFSF Geld zuschießen. Bis die 
Banken ausreichend Kapital haben, 
müssen sie sich bei Dividenden und 
Boni zurückhalten. 

EFSF-„Hebelung“: Der Euro-
Schutzschirm EFSF ist mit 779 Mrd 
Euro dotiert, was ihm ermöglicht, 
440 Mrd Euro zu vergeben. Aktuell 
verfügt der Fonds noch über rund 
250 Mrd Euro (der Rest ist bereits für 
diverse Rettungspakete verplant), 
die durch zwei „Hebel“ auf zumindest 
eine Billion Euro aufgestockt werden 
sollen, ohne die Garantiegrenzen 
der einzelnen Staaten zu verändern 
(z.B. Deutschland: 211 Mrd Euro; 
Österreich: 21,6 Mrd Euro). Dazu 
wurden zwei sich einander nicht aus-
schließende Optionen vorgelegt. Die 
Euro-Gruppe wurde ersucht, die Be-
dingungen für die Umsetzung dieser 
Modalitäten in Form von Leitlinien im 
Einklang mit den von der EFSF aus-
gearbeiteten Bedingungen im No-
vember endgültig festzulegen.
n �Beim ersten Modell wird der EFSF 

zu einer Versicherung für Staats-

anleihen mancher Euro-Länder: 
Investoren sollen damit gewon-
nen werden, dass der Fonds ihnen 
im Falle von Verlusten etwa 20% 
abnimmt. Wenn ein Land Pleite 
geht und zB 50% seiner Schulden 
nicht zurückzahlen kann, läge der 
Verlust für die Investoren dann bei 
30%. 

n �Beim zweiten Modell gründet der 
EFSF eine Zweckgesellschaft und 
stattet sie mit einem Grundkapital 
aus, an dem sich auch private und 
staatliche Investoren wie z.B. der 
chinesische Staatsfonds beteiligen 
können. Von dem gemeinsamen 
Geld kauft die Zweckgesellschaft 
dann Anleihen europäischer Staa-
ten, die vom EFSF ebenfalls teil-
weise abgesichert werden kön-
nen.

 
Reform der Euro-Zone: n Die 17 
Euro-Länder haben sich auf eine „er-
hebliche Verstärkung der wirtschafts- 
und steuerpolitischen Koordinierung 
und Überwachung" verständigt. Dazu 
sollen Maßnahmen beschlossen wer-
den, „die weit über das kürzlich ange-
nommene Paket über die wirtschafts-
politische Steuerung [Anmerkung: 
damit ist die sogenannte Econo-

Schuldenschnitt für 
Griechenland soll den 

Schuldenstand bis  
2020 von 160 auf 120% 

des BIP reduzieren.

»

EU-Gipfelreigen im Oktober – ein Wendepunkt?

Das globale Interesse 
richtet sich mittlerweile 
auf die Treffen der  
Euro-Staatschefs. 
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EU-Gipfelreigen im Oktober – ein Wendepunkt?

mic Governance gemeint] hinausge-
hen“. So sollen alle Eurostaaten bis 
Ende 2012 nationale Schuldenbrem-
sen – vorzugsweise in den jeweiligen 
Verfassungen – beschließen und die 
Kommission und andere Eurostaaten 
konsultieren, bevor sie steuer- oder 
wirtschaftspolitische Reformen mit 
möglichen Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten verabschieden. Zu-
dem verpflichten sich die Staaten der 
Eurozone prinzipiell den Empfehlun-
gen der EU-Kommission im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
zu folgen. Weiters wird der Kommissi-
on und dem Rat bei Eurostaaten, die 
sich in einem Defizitverfahren befin-
den (derzeit alle außer Finnland, Est-
land und Luxemburg), die Möglichkeit 
eingeräumt, deren nationale Budget-
pläne noch vor der Beschlussfassung 
in den nationalen Parlamenten zu be-
werten.

Für die Euro-Zone, die sich wäh-
rend der Schuldenkrise immer stär-
ker von der Gesamt-EU abgekoppelt 
hat, wird es zukünftig eine eigene 
Governance-Struktur geben. So wird 
es mindestens zweimal jährlich ei-
nen Euro-Gipfel geben – geleitet 
von einem eigenen Präsidenten, der 

von Eurostaaten zu dem gleichen 
Zeitpunkt benannt wird, zu dem der 
Europäische Rat seinen Präsidenten 
wählt; die Amtszeit entspricht der 
des Präsidenten des Europäischen 
Rates. Bis zur nächsten entspre-
chenden Wahl wird der amtierende 
Präsident des Europäischen Rates 
(Hermann Van Rompuy) auch die 
Euro-Gipfel vorbereiten und leiten. 
Diesen Entwicklungen soll auch im 
EU-Vertrag Rechnung getragen wer-
den. Präsident Herman Van Rompuy 
soll in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kommissionspräsidenten und 
dem Präsidenten der Euro-Gruppe 
(Jean Claude Juncker) „sondieren, 
inwieweit in begrenztem Umfang 
Vertragsänderungen vorgenom-
men werden können", um die Wirt-
schaftsunion weiter zu vertiefen. Ein 
Zwischenbericht wird im Dezember 
2011 vorgelegt. Ein Bericht über die 
Art und Weise der Umsetzung der 
vereinbarten Maßnahmen soll bis 
März 2012 fertiggestellt sein. Stehen 
wir am Beginn der Schaffung eines 
Kerneuropas? 

Bewertung n Die Staats- und Regie-
rungschefs der Euro-Länder haben in 
der Tat weitreichende Maßnahmen 

beschlossen. Ob diese einen Ausweg 
aus der Schuldenkrise weisen, darf 
allerdings bezweifelt werden, zumal 
die Staats- und Regierungschefs 
nach wie vor auf einen strikten Spar-
kurs setzen und sich verteilungspo-
litischen Ansätzen zur Überwindung 
der Krise verweigern. Konkrete Maß-
nahmen zur Bekämpfung der hohen 
Arbeitslosigkeit in der EU (insbeson-
dere der Jugendarbeitslosigkeit) feh-
len weiterhin. Die mit der Hebelung 
des EFSF verbundene Hoffnung auf 
eine Beruhigung der Finanzmärkte 
dürfte wirkungslos bleiben, da wohl 
nur die EZB durch weitere Ankäufe 
von Staatsanleihen eine Ansteckung 
auf andere Eurostaaten verhindern 
könnte. Wahrscheinlich aber werden 
die weitreichenden Beschlüsse zur 
„Verselbständigung“ der Euro-Zone 
rückblickend als Wendepunkt für die 
Zukunft der EU bewertet werden. 

Norbert Templ n AK-Wien

norbert.templ@akwien.at

1) �Wem hilft die Griechenland-Hilfe?,  

NZZ v. 11.11.2011

Die Reform der  
Eurozone steht  

nunmehr auf der EU-
Agenda ganz oben. 

EU-Gipfel berät am kommenden Sonntag über die 
Hebelung des EFSF in Milliarden Euro
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1.000 Mrd.

durch „Hebelung‟

Effizienzsteigerung
durch ...

... EFSF als Versicherer

... Beteiligung des EFSF  
bei Anleihenkäufen. Dritt
länder (zb China, arab. Län-
der) zahlen den Rest.

... Zinshilfen bei Staats
anleihen für Länder mit 
Finanzierungsproblemen am 
Kapitalmarkt 
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Gegen die Allmacht der Ratingagenturen

Strengere Regulierung von Ratingagenturen
 

Erste Schritte im Kampf gegen die  
Allmacht der Ratingagenturen

Österreich und seine Staatsanlei-
hen waren plötzlich in Gefahr, die 
von den Ratingagenturen verliehe-
ne Bestnote „Triple-A“ zu verlieren 
– die darauffolgende Debatte über 
eine strukturelle Schuldenobergren-
ze in der Verfassung hat einmal 
mehr die derzeitige Rolle von Ra-
tingagenturen vor Augen geführt. 
Unantastbar und höchstrichterhaft 
urteilen private Unternehmungen 
über die zukünftige Zahlungsfähig-
keit von Staaten, beurteilen und 
beeinflussen damit außerhalb jeder 
demokratischen Legitimität deren 
Haushaltspolitik. Heute teilen sich 
drei dieser Ratingagenturen fast zur 
Gänze den Markt2 und ihr Urteil ist 
Gesetz – nicht nur im übertragenen 
Sinn3. Dabei sind Ratingagenturen 
nichts anderes als gewinnorientier-
te Unternehmen, die Dienstleistun-
gen in Form einer Beratung anbie-
ten. Über diese Rolle sind sie jedoch 
längst hinausgewachsen, nun be-
darf es umfangreicher gemeinsamer 
Anstrengungen, sie wieder auf diese 
Rolle zurechtzustutzen. 

Die Kernelemente des Legislativ-
vorschlages n Der von der Kommis-
sion vorgelegte Vorschlag zur Regu-
lierung von Ratingagenturen enthält 
einige zentrale Punkte, die den Kern 
des Problems ansteuern. Das blinde 
Vertrauen in die von den Ratingagen-
turen ausgestellten Gütesiegel kann 
nach wie vor als ein zentraler Aus-
löser der Krise betrachtet werden. 
So wurde zum Beispiel die US-Bank 

Lehman-Brothers noch wenige Tage 
vor ihrem Kollaps von den Agenturen 
mit Bestnoten versehen. Außerdem 
ist die Quasi-Amtsstellung der Ra-
tingagenturen in Gesetzen, Verord-
nungen und Veranlagungsrichtlinien 
eines der wesentlichsten Probleme 
in der aktuellen Struktur. In vielen 
Fällen wird die Entscheidung, ob in 
ein Papier investiert werden darf, di-
rekt vom Urteil der Ratingagenturen 
abhängig gemacht.

Der Vorschlag der Kommission geht 
auf diesen Umstand ein und stellt un-
ter anderem klar, dass professionelle 
AnlegerInnen ihre eigenen Ratings 
zu erstellen haben und sich nicht au-
tomatisch oder einzig auf die Urtei-
le der Agenturen verlassen dürfen.  
Diese internen Kreditbewertungspro-
zesse sind von den Behörden in den 
Mitgliedsstaaten (in Österreich von 
der FMA) zu kontrollieren, gleichzei-
tig dürfen innerhalb der Richtlinien 
der Europäischen Aufsichtsstruktur 

(ESMA, EBA und EIOPA) ab 2014 
keine Verweise auf Ratingagentu-
ren mehr zu finden sein, wenn diese 
das Potential haben automatisierte 
Handlungen zu erzeugen – also zum 
Beispiel wenn vorgeschrieben ist, 
dass ein professioneller Anleger ein 
Papier abstoßen muss, wenn es ein 
bestimmtes Rating verliert. Um die 
internen Ratings zu stärken ist auch 
vorgesehen, dass EmittentInnen 
von strukturierten Finanzprodukten 
umfangreichere Informationen pu-
blizieren müssen als bisher. Gleich-
zeitig müssen diese zukünftig auch 
zumindest zwei Ratingagenturen be-
auftragen, wenn die Produkte gera-
tet werden sollen. 

Die Frage der Marktkonzentration 
wird im aktuellen Entwurf mit zwei 
Mitteln angegangen. Einerseits ist 
vorgesehen, dass AnteilseignerIn-
nen von Ratingagenturen, die mehr 
als 5% einer Ratingagentur halten, 
nicht mehr als 5% einer weiteren 
Ratingagentur halten dürfen. Darü-
ber hinaus müssen Emittenten nach 
dem Willen der Kommission zukünf-
tig alle drei Jahre die beauftragte Ra-
tingagentur wechseln. Dies gilt aller-
dings nicht für Staatsratings und für 
nicht in Auftrag gegebene Ratings4. 
Unverständlich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die angekündigte 
Verbotsregel – wonach die großen 
Ratingagenturen zukünftig keine an-
deren Ratingagenturen übernehmen 
dürfen – nicht im Vorschlag der Kom-
mission zu finden ist.

Mitte November hat die EU-Kommission einen Legislativvorschlag1 zur strengeren  
Regulierung von Ratingagenturen vorgelegt. Dieser zeigt, dass auch auf Kommissionsebene 
das Kernproblem und die dringliche Notwendigkeit weiterer Schritte erkannt wurden.  
Nichtsdestotrotz fehlt die letzte Entschlossenheit, die BonitätsrichterInnen endlich in die  
Schranken zu weisen. � Michael Heiling

Die Kommission hat  
mit diesem Vorschlag 
die Wurzel des Übels 

freigeschaufelt,  
allerdings noch nicht  

mit der nötigen  
Entschlossenheit  
angepackt. Einige  

Bestimmungen, die  
erwartet wurden, fehlen 

zur Gänze.

»
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In der Frage der Ratings von Staa-
ten ist die Kommission dem Entwurf 
zur Folge um größere Transparenz 
bemüht. So ist vorgesehen, dass Ra-
tingagenturen künftig zumindest alle 
sechs Monate Länderratings zu über-
arbeiten haben und dass diesen ein 
detaillierter und klar verständlicher 
Forschungsbericht beizulegen ist, 
der das Rating und die Einflussfak-
toren erläutert. Grundsätzlich gel-
ten diese Bestimmungen (wie auch 
die meisten in der neuen Legisla-
tivvorlage) auch für die Publikation 
von Rating-Outlooks – also für die 
von Ratingagenturen publizierten 
Einschätzungen über die zukünftige 
Wahrscheinlichkeit einer Änderung 
eines Ratings. 

Darüber hinaus ist im Rahmen der 
technischen Überwachung unter 
anderem vorgesehen, dass Rating-
agenturen ihre Methodologie zukünf-
tig der ESMA vorlegen müssen, diese 
muss von der Behörde auch geneh-
migt und publiziert werden – die 
Behörde erhält auch die Möglichkeit 
technische Standards für Ratingska-
len vorzugeben. Außerdem müssen 
die Ratingagenturen, die Gebühren, 
die sie ihren KundInnen verrechnen, 
sowie die Grundsätze ihrer Preispo-
litik und Gebührenstruktur der Be-
hörde vorlegen. Nicht zuletzt ist im 
Entwurf eine zivilrechtliche Haftung 
für Ratingagenturen angedacht, auf 
die sich explizit auch InvestorInnen 
berufen können, wenn Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Diese 
Haftung darf durch keine vertrag-
liche Bestimmung ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden.

Kritische Würdigung der An-
strengungen n Die Kommission hat 
mit diesem Vorschlag die Wurzel des 
Übels freigeschaufelt, allerdings noch 
nicht mit der nötigen Entschlossen-
heit angepackt. Einige Bestimmun-
gen, die erwartet wurden, fehlen 
zur Gänze – wie beispielsweise das 

Verbot der Übernahme von kleinen 
durch große Ratingagenturen, das 
lange von den Medien kolportierte 
Verbot von Länderratings oder aber 
auch die vom Europäischen Parla-
ment5 geforderte europäische Ratin-
gagentur. 

Allerdings werden im Vorschlag ei-
nige durchaus interessante Schritte 
zur Kontrolle und Überwachung von 
Ratingagenturen gesetzt. Sie wer-
den gezwungen ihr Handeln zumin-
dest umfangreicher zu erläutern und 
in weiterer Folge auch verantwor-
tungsbewusster zu agieren. Dass die 
Ratingagenturen keinen Platz mehr 
in den Bestimmungen der europäi-
schen Aufsichtsstruktur finden wer-
den, ist zu begrüßen – ebenso, dass 
professionelle AnlegerInnen ihr eige-
nes Kerngeschäft und ihre Entschei-
dungsverantwortung nicht mehr auf 
die Urteile der Agenturen auslagern 
dürfen. Konsequenterweise müss-
ten nun auch die Ratingagenturen 
aus allen nationalen Gesetzen und 
internationalen Regelwerken wie Ba-
sel II/III entfernt werden. Das Ziel, 
die Marktmacht der großen drei Ra-
tingagenturen zu bekämpfen und zu 
zerschlagen, ist hingegen im vorlie-

genden Entwurf nur sehr vorsichtig 
angegangen worden.

Der Vorschlag der Kommission ist 
somit in einigen Fragen als wichtiger 
und richtiger erster Schritt zu wer-
den. Im und nach dem Gesetzge-
bungsprozess müssen aber weitere 
Schritte folgen um die Ratingagentu-
ren wieder darauf zu reduzieren, was 
sie eigentlich sind: nämlich private 
Dienstleistungsunternehmen ohne 
jegliche hoheitliche, demokratisch-
verbindliche oder kollektiv-mei-
nungsbildende Aufgabe.

Michael Heiling n AK Wien

michael.heiling@akwien.at 

1) �Proposal for a regulation of the European 

Parliament and the Council amending 

Regulation (EC) 1060/2009 on credit rating 

agencies, COM(2011) 747/2.

2) �Fitch Ratings, Standard and Poor’s sowie 

Moody’s dominieren derzeit in etwa 95% 

des Marktes, obwohl es weltweit weit über 

100 Ratingagenturen gibt.

3) �So verweisen Richtlinien der EZB, der Bun-

desfinanzierungsagentur aber auch etwa 

das Bankwesengesetz oder das Pensions-

kassengesetz direkt auf die Urteile von 

Ratingagenturen und räumen ihnen damit 

eine quasi-behördliche Stellung ein. 

4) �Derzeit werden Papiere (insbesondere 

Staatsanleihen) von manchen der großen 

Ratingagenturen auch dann geratet, wenn 

kein Auftrag vorliegt. 

5) �Entschließung des Europäischen Par-

laments vom 8. Juni 2011 zu den Zu-

kunftsperspektiven der Ratingagenturen, 

2011/2302(INI).

Gegen die Allmacht der Ratingagenturen
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Schritte folgen um die 

Ratingagenturen wieder 
darauf zu reduzieren, 

was sie eigentlich  
sind: nämlich private  
Dienstleistungsunter-
nehmen ohne jegliche 
hoheitliche, demokra-
tisch-verbindliche oder  

kollektiv-meinungs
bildende Aufgabe.

»

http://wien.arbeiterkammer.at


14  infobrief eu & international	�  Ausgabe 5 | Dezember 2011 
		�   wien.arbeiterkammer.at
�

Die Europäische Kommission hat die Legislativvorschläge vorgelegt, wie sie die europäische 
Kohäsionspolitik in der kommenden Finanzperiode 2014 bis 2020 neu ausrichten will. Je nach 
Herkunft scheiden sich die nationalen und auch regionalen Geister in Zustimmung und Ablehnung. 
Auch wir sehen – wenn auch bescheidene –  Ansätze für mehr und bessere Beschäftigung, gleichzeitig 
könnten diese aber durch unverhältnismäßige Anforderungen und Sanktionsandrohungen schnell wie-
der zunichte gemacht werden. � Elisabeth Beer 

Finanzperiode 2014 bis 2020

Was ist neu an der  
Kohäsionspolitik 2014+?

Wird die europäische Kohäsions-
politik dem Anspruch, ein Umver-
teilungsinstrument zu sein, ge-
recht? n Für die Jahre 2014–2020 
sollen – nach Vorschlag der Euro-
päischen Kommission1 – 370 Mrd. € 
für die Kohäsionspolitik im EU-Bud-
get bereitgestellt werden, wobei 50 
Mrd. € für die großen Infrastruktur-
maßnahmen unter dem Titel „Con-
necting Europe“ festgeschrieben 
sind. Aus diesem Topf können dann 
auch die reichen Mitgliedstaaten ihre 
Infrastrukturprojekte mit EU-Gel-
dern kofinanzieren. Ein direkter Ver-
gleich der Mittel mit jenen der lau-
fenden Finanzperiode (354 Mrd.  €) 
und deren Verteilungswirkungen ist 
aufgrund der neuen Struktur schwer 
möglich. Der Anteil der europäischen 
Kohäsionspolitik am EU-Budget ist 
aber mit 36 % nicht gestiegen, son-
dern gleichgeblieben. Auch wenn 
zwei Drittel der Strukturfondsgelder 
in die weniger entwickelten Regio-
nen der Union fließen sollen, werden 
gleichzeitig aber alle Regionen der 
Union – wie schon bisher – aus den 
Fonds bedient. 

Stärkere Umverteilungseffekte von 
reicheren zu ärmeren Mitgliedstaaten 
wird es somit auch in Zukunft nicht 
geben. Im Gegenteil, die Nettozahl-
er-Staaten kritisieren diesen Budge-
tansatz in Anbetracht der nationalen 
Budgetnöte als zu hoch. Und die Er-
fahrungen der Budgetverhandlungen 
haben gezeigt, dass die Nettozahler 
im Rat durchsetzungsstark sind. Es 

ist realistisch anzunehmen, dass am 
Ende der Verhandlungen weniger 
als 1,05 % des EU-Bruttonational-
einkommens für das gesamte EU-
Budget zur Verteilung kommen und 
damit der Kommissionsvorschlag zur 
Kohäsionspolitik gekürzt wird.

Die Mitgliedstaaten sollen stär-
ker an die Kandare genommen 
werden n Die Kommission will viel 
stärker als bisher über den Mittelein-
satz bestimmen. Hierzu führt sie die 
sektor-spezifischen Fonds2 unter ein 
gemeinsames Dach zusammen. Der 
Gemeinsame Strategische Rahmen3 

soll gewährleisten, dass alle EU-Gel-
der zur Verwirklichung der Kernziele 
der Europa 2020-Strategie einge-
setzt werden. Dieser in einer allge-
meinen Verordnung niedergelegte 
Rahmen dient als Koordinierungs-
mechanismus für die fünf Fonds, 
eine schon lange ausstehende poli-
tische Maßnahme. Zu befürchten ist 
aber, dass mit der steigenden Kom-
plexität neue Anforderungen an die 
Programmverwaltungen entstehen, 
was der allseits geforderten Verein-
fachung und Verringerung der Ver-
waltungskosten entgegensteht. 
Die Kommission macht sich stark für 
Ergebnis- und Leistungsorientierung 
in der Kohäsionspolitik, die in einem 
Partnerschaftsabkommen zwischen 
ihr und dem jeweiligen Mitgliedstaat 
vertraglich festgelegt werden. Hiermit 
will sie zum einen die Bedingungen 
festlegen, ab wann EU-Gelder abge-
rufen werden können. Die Mitglied-

staaten haben sich zur Erfüllung von 
konkreten Vorbedingungen für die 
Umsetzung von Förderprogrammen 
zu verpflichten. Diese können verwal-
tungstechnischer aber auch gesetzli-
cher Natur sein, wobei die Grenzen zu 
den den Nationalstaaten vorbehalte-
nen Politiken wohl schnell überschrit-
ten werden können. Die Kommission 
will strukturpolitische Maßnahmen, 
die nicht in ihren Kompetenzbereich 
fallen, wohl durch die „Hintertüre“ 
durchsetzen können! Zum anderen 
haben sich die Mitgliedstaaten Pro-
grammziele zu stecken (sogenannte 
ex-post-Konditionalitäten), um deren 
Erreichen in Hinblick auf die Europa 
2020-Strategie kontrollieren zu kön-
nen. Ein Reservefonds ist vorgese-
hen, um die Mitgliedstaaten zur grö-
ßeren Zielstrebigkeit zu motivieren. 
5 % der jeweiligen Fondsmittel wer-
den zurückgehalten und nach einer 
Leistungsprüfung jenen Mitgliedstaa-
ten zugewiesen, deren Programme 
die Etappenziele erreicht haben. 

Mitgliedstaaten, die dem Ideal des 
Musterschülers nacheifern, applau-
dieren, andere lehnen diesen Kont-
rollmechanismus aus unterschiedli-
chen Überlegungen entschieden ab. 
In Österreich tragen die EFRE bzw. 
ESF-Mittel4 rund 5 % zu den jeweili-
gen nationalen Politiken bei. Die zu 
erwartenden Gelder aus dem EU-Bud-
get stehen in keinem Verhältnis zu 
den Interventionsmöglichkeiten, die 
die Kommission sich sichern will. Da-
rüber hinaus ist es grundsätz- »
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lich abzulehnen, dass die Kommission  
über die europäische Kohäsionspo-
litik strukturpolitische Maßnahmen, 
wie weitere Liberalisierungen auf 
dem Arbeitsmarkt oder dem Pensi-
onssystem in den Mitgliedstaaten 
durchsetzen will.  

Zusätzlich soll auch die Kohäsionspo-
litik für die fiskalische Disziplinierung 
der Mitgliedstaaten eingesetzt wer-
den. Im Kommissions-Jargon heißt 
dies so: „die Wirkung der Fondsmittel 
darf nicht durch unsolide makrofiska-
lische Maßnahmen zunichte gemacht 
werden.“ Verletzt ein Mitgliedsstaat 
den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
aufgrund zu hoher Budgetdefizite, 
wird ihm die Streichung der Kohä-
sionsfondsgelder angedroht, wenn 
er nicht entsprechend den Anforde-
rungen der Kommission das Partner-
schaftsabkommen revidiert. Und hier 
kommen wiederum die strukturpoli-
tischen Maßnahmen ins Spiel, wie 
uns die Austeritätspakete, die mit 
den Ländern Griechenland, Portugal 
und Irland geschnürt wurden, veran-
schaulichen. Die makroökonomische 
Konditionalität widerspricht inhaltlich 
dem solidarischen Ziel der europäi-
schen Kohäsionspolitik, Disparitäten 
abzubauen. Finanzielle Sanktionen 
werden tendenziell eher die wirt-
schaftlich schwachen Mitgliedsländer 
und Regionen und insbesondere die 
Endbegünstigten treffen, die primär 
die NutznießerInnen der Kohäsions-
politik sein sollten. Auch würde das 
Zurückhalten von EU-Geldern die 
nationalen bzw. regionalen Krisen 
maßgeblich verstärken. Daher leh-
nen auch alle Mitgliedstaaten bis auf 
Nettozahler wie Deutschland, Öster-
reich und die skandinavischen Län-
der den Kommissions-Vorschlag ve-
hement ab. 

Um die soziale Dimension zu si-
chern, schlägt die Kommission eine 
Mindestzuweisung für ESF-Mittel (in 
Summe 84 Mrd. €) von mindestens 
25 % der Strukturfondsmittel für 
jede Regionskategorie5 vor. Für stär-

ker entwickelte Regionen – alle ös-
terreichischen Bundesländer bis auf 
das Burgenland fallen unter diese 
Kategorie – sind mindestens 52 % 
der Strukturfondsmittel für den ESF 
zu reservieren. Für Österreich steigt 
damit der Anteil der Beschäftigungs-
politik an den Strukturfondsmittel ge-
ringfügig um 3 %. Dies ist aber nach 
wie vor zu wenig Geld zur Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit und Armut. 
Nach der Wirtschafts- und Finanzkri-
se gibt es europaweit 23 Millionen 
Menschen ohne Beschäftigung, um 
mehr als 7 Millionen mehr als davor. 
An diesem Kommissionsvorschlag ist 
daher zu kritisieren, dass er nicht auf 
die aktuellen sozialen Probleme und 
Herausforderungen eingeht, sondern 
diese mit einer Politik „everything as 
usual“ überspielen will. Die Arbeiter-
kammer fordert einen weit höheren 
ESF-Anteil an den Strukturfonds und 
zusätzlich einen Solidaritätsfonds 
von 1 Mrd. € zur Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit, um gezielt der 
aktuellen Krise gegensteuern zu kön-
nen. In Spanien beträgt die offizielle 
Jugendarbeitslosigkeit in einzelnen 
Regionen 60 % in Griechenland im 
Landesdurchschnitt 50%.

Wird Regionalpolitik zum Main-
stream-Programm? n Die Kom-
mission will sinnvoller Weise eine 
Konzentration der Mittel in der Re-
gionalpolitik durchsetzen. Länder 
wie Österreich haben die EU-Mittel 
auf einige wenige Investitionspriori-
täten der Europa 2020-Strategie zu 
fokussieren. 80 % der zur Verfügung 
stehenden Gelder sind für Technolo-
gie und Innovation sowie Energie-
effizienz und erneuerbare Energie 
im Bereich der Klein- und Mittelbe-
triebe einzusetzen, wobei der Ener-
gieschwerpunkt mindestens 20 % 
betragen muss. Großunternehmen 

sollen, wie wir auch gefordert ha-
ben, keine EFRE-Fördermittel mehr 
erhalten, um zukünftig den Förder-
tourismus, den Nokia6 par excellence 
beherrscht hat, zu unterbinden. Von 
den verbleibenden nationalen Mitteln 
sind mindestens 5 % für einen wei-
teren Schwerpunkt, nämlich nach-
haltige Stadterneuerung reserviert. 

Weniger die Schwerpunktsetzungen 
als der „top-down“-Ansatz wird von 
RegionalpolitikerInnen heftig disku-
tiert, da es in der Fachdiskussion der 
letzten Jahre einen Kurswechsel weg 
von „One-size-fits-all“-Programmen 
hin zu endogenen Entwicklungsstra-
tegien gegeben hat. Grundsätzlich ist 
die Kritik sehr berechtigt, denn rein 
rechnerisch gesehen stehen nur ma-
ximal 15 % der Strukturfonds-Mittel 
für die Unterstützung von lokalen 
Entwicklungsstrategien mit einem 
sogenannten „bottom-up“-Ansatz 
zur Verfügung. Dieser Anteil sollte 
ein viel höherer sein, um mit aus-
reichenden Mitteln Projekte ausge-
hend von der örtlichen Bevölkerung 
bzw. der Zivilgesellschaft zur lokalen 
Entwicklung unterstützen zu kön-
nen. Wir unterstützen das Anliegen 
der Kommission, auch in der Regi-
onalpolitik die Möglichkeit zu schaf-
fen, in lokalen Aktionsgruppen Ent-
wicklungsstrategien erarbeiten und 
-maßnahmen zu setzen. Zum einem 
wissen die Leut‘ vor Ort am besten, 
was sinnvoller Weise zu machen ist 
und wie endogene Potentiale mobi-
lisiert werden können, zum anderem 
sind die Gemeinden oft überschuldet 
und haben kein Geld für innovative 
Ideen zur Finanzierung von sozialer 
Infrastruktur. Die Kommission muss 
sich aber die Kritik gefallen lassen, 
dass sie es mit der BürgerInnennähe 
dann doch nicht so ernst meint, denn 
auch der ELER sieht für LEADER nur 
einen Mindestanteil von 5 % vor. Ge-
wiss können Mitgliedstaaten auch 
höhere Anteile an den EU-Fonds in 
den Partnerschaftsabkommen vorse-
hen, doch ist der „bottom-up“-Ansatz 
in der regionalen Verwaltung 
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zumindest in Österreich noch rela-
tiv systemfremd und daher wegen 
fehlenden Strukturen und wohl auch 
fehlendem Willen kein Selbstläufer. 

Die Verhandlungen über die Legisla-
tivvorschläge der Kommission haben 
auf Rats-Ebene gerade erst begon-
nen. Nach Aussage eines Kommissi-
onsbeamten befinden wir uns derzeit 
in der Phase des „Schattenboxens“: 
die Mitgliedstaaten und Regionen 
beziehen ihre Positionen. Erst im 
nächsten Jahr wird dann über das 
Geld verhandelt. Die Verhandlungen 
auch mit dem Europäischen Parla-
ment werden sich voraussichtlich bis 
Mitte 2013 ziehen. 

Elisabeth Beer n AK Wien

elisabeth.beer@akwien.at

1) �Siehe hierzu auch: Mehr Mut zur Verän-

derung! Ein Haushalt für „Europe 2020“ 

von Christa Schlager, Infobrief Ausgabe 4, 

Oktober 2011, Seite 17 ff  

2) �Der Europäische Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE), der Europäische Sozial-

fonds (ESF), der Kohäsionsfonds (KF), der 

Europäische Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

und der europäische Meeres- und Fischerei-

fonds (EMFF)

3) �Vorschlag für eine Verordnung der Europä-

ischen Parlaments und des Rates mit ge-

meinsamen Bestimmungen über den EFRE, 

ESF, KF, ELER, EMFF, KOM (2011)615 

endgültig. 

4) �Österreich stehen in der laufenden Finanzpe-

riode 2007 bis 2013 in Summe 1,46 Mrd. € 

Strukturfondsmittel zur Verfügung.   

5) �In der Kohäsionspolitik wird es künftig drei 

Kategorien von Regionen mit gestaffelten 

Fördersätzen geben: weniger entwickelte 

Regionen, Übergangsregionen und stärker 

entwickelte Regionen.

6) �Nokia hat das Handy-Produktionswerk, 

gefördert mit 88 Mio. €, in Bochum 2008 

geschlossen, um dieses nach Cluj, Rumä-

nien zu verlagern. Rumänien hat mit För-

derungen über 20 Mio. Nokia angeworben. 

Sommer 2011 schloss Nokia das Werk in 

Cluj und zieht weiter in den Osten.

»

Was ist neu an der Kohäsionspolitik 2014+?

Angesichts der stockenden WTO-Verhandlungen setzt die  
Europäische Kommission seit Mitte der 2000er-Jahre auf den  
verstärkten Einsatz bilateraler Freihandelsabkommen. Welche 
Rolle diese neu ausgerichtete Freihandelsagenda als soge-
nannter „game changer“ spielen kann, zeigen gerade die  
Auseinandersetzungen im Bereich öffentlicher Dienstleistungen.
� Oliver Prausmüller und Frank Ey

   EU-Freihandelsagenda

“�Trading away  
Public Services?”

Die Europäische Kommission (EK) 
hat nun bereits den zweiten Anlauf 
in diesem Jahr unternommen, die 
bislang verwendete, im WTO-Zu-
sammenhang entwickelte Schutz-
klausel für öffentliche Dienstleis-
tungen einzuschränken. Was im 
Februar mit der Vorlage eines 
„Reflexionspapiers“ begann, findet 
seit Ende Oktober mit dem EK-Vor-
schlag zur „Modernisation of the 
Treatment of Public Services in EU 
Trade Agreements“ seine Fortset-
zung: Über bilaterale Freihandels-
abkommen mit EU-Drittstaaten soll 
offenbar der Druck erhöht werden, 
noch bestehende „Liberalisierungs-
bremsen“ abzubauen. 

Die Brisanz der EK-Vorstöße hat 
zwar eine Reihe von kritischen 
Stellungnahmen nach sich gezo-
gen. Sie reichen u.a. von der Bun-
desarbeiterkammer und dem eu-
ropäischen Gewerkschaftsverband 
öffentlicher Dienste (EPSU/EGÖD) 
über den  österreichischen Bundes- 
und Nationalrat bis zum europä-
ischen Parlament1. Doch es bleibt 
gegenwärtig einer der umstrittens-
ten Fragen, wie die Behandlung 
öffentlicher Dienstleistungen in der 
europäischen Handelspolitik künf-
tig ausgerichtet werden soll. Den 
unmittelbaren Hintergrund dafür 
bilden die laufenden Verhandlun-
gen für ein bilaterales Abkommen 
mit Kanada. 

Die EK forciert in diesem Zusam-
menhang ein ambitioniertes „WTO 
plus“-Ergebnis – und sieht dafür 
die bisherige Schutzklausel für 

öffentliche Dienstleistungen nach 
Maßgabe der EU-Verpflichtungsliste 
im WTO-Dienstleistungsabkommen 
GATS als hinderlich an. Diese so ge-
nannte „Public Utilities“-Ausnahme 
stellt eine wesentliche Einschrän-
kung für die Marktzugangsbestim-
mungen derartiger Abkommen 
dar. Denn damit behalten sich die 
EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
vor, bei Wirtschaftstätigkeiten, die 
auf nationaler oder lokaler Ebene 
als öffentliche Versorgungsleistun-
gen betrachtet werden, öffentliche 
Monopole einzurichten oder exklu-
sive Rechte für private Betreiber 
zu gewähren. Es handelt sich da-
bei zwar nicht – wie etwa vielfach 
von Gewerkschaften, Gemeinden 
und zivilgesellschaftlichen „STOPP-
GATS“-Bündnissen gefordert – um 
eine generelle Herausnahme öf-
fentlicher Dienstleistungen aus dem 
Anwendungsbereich von Freihan-
delsabkommen. Doch beispielswei-
se implizierte die Übernahme der 
„Public Utilities“-Ausnahme auch 
im österreichischen Fall zumindest 
einen verbesserten Schutz politi-
scher Handlungsspielräume. 

Bisher herrscht die Auffassung un-
ter den EU-Mitgliedstaaten vor, die-
se Ausnahme von Marktbeschrän-
kungs-Verboten an umfassenderen 
Schutzbedürfnissen auszurichten: 
So werden die Verpflichtungslisten 
im GATS – oder in daran angelehn-
ten bilateralen Freihandelsabkom-
men – nicht als geeigneter Ort 
dafür angesehen, eine endgültig 
fixierte, abschließende Definition 
öffentlicher Versorgungs- bzw. 
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Dienstleistungen vorzunehmen. Eben-
so wird Abstand davon genommen, 
eine detaillierte Auflistung einzelner 
öffentlicher Monopole zu erstellen. 
In Kontrast dazu ist es die bisherige 
Praxis, diese Ausnahmeklausel in den 
EU-Verpflichtungslisten unter „Alle 
Sektoren“ einzutragen – und insbe-
sondere auch mit dem Verweis auf 
die jeweiligen Verständnisse öffent-
licher Dienstleistungen auf lokaler 
und nationaler Ebene sicherzustellen, 
dass politische Handlungsspielräume 
für die gesonderte Behandlung öf-
fentlicher Dienstleistungen nicht wei-
ter eingeschränkt werden. 

Diese weitere Einschränkung ist je-
doch das vorrangige Anliegen der 
angesprochenen EK-Vorstöße. Dafür 
wurde seit Anfang des Jahres u.a. ein 
Filetieren der sektoralen Reichwei-
te der „Public Utilities“-Klausel (z.B. 
durch Herausnahme so genannter 
„Netzwerkindustrien“), deren Reduk-
tion auf öffentliche Versorgungsleis-
tungen auf lokaler Ebene oder auch 
deren Beschränkung auf eine Klau-
sel zur bloßen Bestandssicherung für 
existierende öffentliche Monopole ins 
Auge gefasst. Letzteres würde je-
doch beispielsweise gerade auch den 
gegenwärtigen Entwicklungen zum 
Wiederausbau öffentlicher Dienst-
leistungen entgegenlaufen (vgl. dazu 
etwa die Debatte über Rekommuna-
lisierung in Deutschland2).

Europäische Kooperation für um-
fangreichen Schutz öffentlicher 
Dienstleistungen n Diese schwelen-
den  Auseinandersetzungen bildeten 
Anfang November den Hintergrund 
für ein vom europäischen Gewerk-
schaftsverband öffentlicher Dienste 
(EPSU/EGÖD), dem Europabüro des 
ÖGB und von AK EUROPA organi-
siertes Fachseminar in Brüssel. Da-
bei diskutierten rund 30 ExpertInnen 
unter der Frage „Trading away Public 
Services?” die Perspektiven und Fall-
stricke für den Schutz öffentlicher 
Dienstleistungen in der europäischen 
Handelspolitik. So zeigte eine von 
Markus Krajewski von der Universität 

Erlangen-Nürnberg im Rahmen eines 
Forschungsprojekts von EPSU und 
der Arbeiterkammer Wien erstellte 
Studie3 auf, wie mit dem neuen EK-
Vorschlägen bestehende Schutzstan-
dards und Regulierungsmöglichkeiten 
im Bereich öffentlicher Dienstleis-
tungen eingeschränkt werden. Da-
bei macht die Studie insbesondere 
auch deutlich, wie der so genannte 
Negativlistenansatz des EU-Kanada 
Abkommens eine stärkere Liberalisie-
rungsdynamik begünstigt: Während 
aufgrund eines rechtlichen Automa-
tismus Liberalisierungsverpflichtun-
gen nicht mehr eigens ausgewiesen 
werden müssen, steigt der Druck auf 
jegliche Ausnahmebestimmung („list 
it or lose it“). Vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklungen zeige sich vor 
allem auch im Bereich öffentlicher 
Dienstleistungen der Bedarf, die 
Reichweite und Rechtssicherheit von 
Schutzbestimmungen zu erhöhen. 

Krajewski schlägt hier Alternativop-
tionen zu den Kommissionsüberle-
gungen vor, die in zwei Richtungen 
gehen: Zum einen werden rechtliche 
Textierungen vorgelegt, die unmittel-
bar für die Verbesserung bestehender 
Schutzbestimmungen zur Anwen-
dung kommen können. Dazu zählt 
eine weiter gefasste Formulierung der 
„Public Utilities“-Klausel. Damit sol-
len vor allem auch die bestehenden 
Kompetenzen auf nationaler, regiona-
ler und lokaler Ebene gestärkt wer-
den, über die Definition von öffentli-
chen Dienstleistungen zu bestimmen. 
Zum anderen wird vorgeschlagen, 
grundsätzlich mehr Flexibilität zu ge-
währleisten. So sollen Verpflichtun-
gen im Rahmen des GATS oder von 
bilateralen Freihandelsabkommen in 
Zukunft leichter abänderbar werden. 
Dies würde insbesondere auch den 
politischen Handlungsspielraum dafür 
erhöhen, einmal eingegangene Ver-
pflichtungen neu zu beurteilen.

David Hall von der Public Services Re-
search Unit kritisierte wiederum, dass 
neoliberale Tendenzen seit den 80er 
Jahren immer weiter vorangeschritten 
sind. Heute habe der Binnenmarkt in 
der EU oberste Priorität. Post, Tele-
kom und die Bahn sind beispielsweise 
liberalisiert worden. Es müsse jedoch 
berücksichtigt werden, dass die Libe-
ralisierung keineswegs immer effizien-
ter sei, außerdem sei zu beobachten, 
dass die Dienstleistungen oft teurer 
werden. 
Damien Levie, Kabinettsmitarbeiter 
von EU-Handelskommissar de Gucht 
hob hervor, dass die soziale Wohlfahrt 
nur durch mehr Wachstum gesichert 
werden könne. Die Ausweitung der 
Reichweite von Handelsabkommen 
würde für zusätzliches Wirtschafts-
wachstum sorgen. Levie beteuer-
te, dass die Kommission öffentliche 
Dienstleistungen nicht durch die Hin-
tertür liberalisieren wolle. Es soll le-
diglich ein neuer Rahmen geschaffen 
werden, der einfacher handhabbar 
wäre. Der sozialdemokratische EU-
Abgeordnete Jörg Leichtfried mahnte 
die Kommission eingangs. Das Euro-
päische Parlament detaillierter über 
die Verhandlungen zu Handelsab-
kommen zu informieren. Es gebe ei-
nige Punkte im Vorschlag zum Han-
delsabkommen mit Kanada, die er 
ablehne, neben öffentlichen Dienst-
leistungen auch die Vorschläge zum 
Teersand und zu Robbenerzeugnis-
sen. Leichtfried betonte, dass er ge-
gen das Abkommen stimme werde, 
wenn öffentliche Dienstleistungen 
enthalten sein sollten.

Gegen eine „NAFTAisierung“ der 
EU-Handelspolitik n Scott Sinclair 
vom Canadian Centre for Policy Alter-
natives kritisierte die Verhandlungen 
zum EU-Kanada Abkommen heftig. 
Die neuen Regelungen seien gegen 
das Prinzip der öffentlichen Dienst-
leistungen gerichtet. Es gebe auch in 
der Praxis negative Beispiele für die 
Einbeziehung von öffentlichen Diens-
ten in Handelsabkommen wie etwa im 
Falle Costa Ricas, das gezwungen 

Über bilaterale  
Freihandelsabkommen 
mit EU-Drittstaaten soll 

offenbar der Druck  
erhöht werden,  

noch bestehende  
„Liberalisierungs

bremsen“ abzubauen.

Trading away  
Public Services?

»

http://wien.arbeiterkammer.at


18  infobrief eu & international	�  Ausgabe 5 | Dezember 2011 
		�   wien.arbeiterkammer.at
�

wurde, seine Gesundheitsversiche-
rung zu liberalisieren. Zudem führte 
Sinclair insbesondere auch anhand 
des nordamerikanischen Freihandels-
abkommens (NAFTA) aus, wie grund-
legend Regulierungsmöglichkeiten 
für sozial- und umweltpolitische Ziele 
eingeschränkt werden. 

Pia Eberhardt von der Nichtregie-
rungsorganisation Corporate Europe 
Observatory schilderte die einseiti-
ge Vorgehensweise der Kommission 
bei den Verhandlungen zu den EU-
Handelsabkommen. Es gebe meh-
rere Arbeitsgruppen, in denen sich 
die Kommission exklusiv mit Unter-
nehmervertreterInnen austausche, 
beispielsweise die Market Access 
Working Group. Die Zivilgesellschaft 
hingegen sei vom Verhandlungspro-
zess ausgeschlossen. Auf Anfragen 
zum Verhandlungsstand gebe es 
keine Information. Die Legitimität 
der intransparenten und unterneh-
menslastigen Vorgehensweise der 
Kommission sei infrage zu stellen, so 
Eberhardt.

Zusammengenommen führte der 
kritische Tenor der Seminar-Teilneh-
merInnen zu den jüngsten EK-Vor-
schlägen auch dazu, weitere Vernet-
zungsaktivitäten und Maßnahmen zu 
beraten.  Dabei wurden insbesondere 
zwei Probleme benannt: Der hohe 
Zeitdruck und die fehlende Transpa-
renz in den derzeit laufenden Verhand-
lungen zwischen der Europäischen 
Kommission und den EU-Mitglied-
staaten. Ein wichtiger Gegenakzent 
war Ende November zu verzeichnen: 
EGB und EPSU haben von den jewei-
ligen handelspolitischen VertreterIn-
nen der EU-Mitgliedsstaaten nicht nur 
eine Zurückweisung der EK-Vorstöße, 
sondern auch grundlegende Verbes-
serungen für den Schutz öffentlicher 
Dienstleistungen eingefordert4. 

Kurzfristig dringlich ist – nicht nur 
im Zusammenhang dieser Interven-
tion – einen negativen Präzedenzfall 
zur Limitierung bestehender Schutz-
bestimmungen in den Textierungen 

des EU-Kanada Abkommens zu ver-
hindern. Zugleich machen die aktuel-
len Vorstöße der EK deutlich, wie fest 
das marktliberale Entwicklungsmodell 
noch in der europäischen Handelspo-
litik verankert ist. Umso mehr bleibt 
es wesentlich, auch in diesem Bereich 
politische Handlungsspielräume zu er-
weitern und den Liberalisierungskurs 
zurückzudrängen. Andernfalls werden 
die politischen und ökonomischen 
Kosten für einen Kurswechsel, der der 
gesellschaftlich zentralen Stellung öf-
fentlicher Dienstleistungen Rechnung 
trägt, immer höher getrieben. Dies 
geschieht nicht zuletzt dadurch, dass 
offensive kommerzielle Interessen 
via Freihandelsabkommen langfristig 
abgesichert und gegenüber demokra-
tischen Willensbildungsprozessen zu-
nehmend abgeschirmt werden. 

Oliver Prausmüller n AK Wien 

oliver.prausmueller@akwien.at

Frank Ey n AK Europa

frank.ey@akeuropa.eu 
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Almunia-Paket – Und das  
Korsett soll noch enger werden

Von Altmark Trans über Monti-
Kroes zu Almunia n Schon die jet-
zige Rechtslage zur Frage, inwieweit 
öffentliche Ausgleichszahlungen für 
die Daseinsvorsorge1 mit dem EU-
Beihilfenrecht kompatibel sind, ist für 
die RechtsanwenderInnen alles an-
dere als klar und übersichtlich. Zum 
einen finden sich Regelungen im EU-
Primärrecht, allen voran Art. 106 Abs. 
2 AEUV, welcher feststellt, dass auch 
„[f]ür Unternehmen, die mit Dienst-
leistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse betraut sind 
oder den Charakter eines Finanzmo-
nopols haben (…) die Vorschriften der 
Verträge, insbesondere die Wettbe-
werbsregeln [gelten]“. Daher finden 
die beihilfenrechtlichen Regelungen 
grundsätzlich auch auf Zuschüsse für 
die öffentlichen Dienstleistungen An-
wendung, jedoch mit der wichtigen 
Einschränkung des zweiten Satzteiles 
in Art. 106 Abs. 2 AEUV, „soweit die 
Anwendung dieser Vorschriften nicht 
die Erfüllung der ihnen übertragenen 
besonderen Aufgabe rechtlich oder 
tatsächlich verhindert“.

Zum anderen hat der EuGH in seiner 
Grundsatz-Entscheidung Altmark 
Trans festgestellt, dass eine öffent-
liche Ausgleichzahlung dann keine 
Beihilfe darstellt, wenn kumulativ 
folgende vier Kriterien vorliegen:
n �„Erstens muss das begünstigte 

Unternehmen tatsächlich mit der 

Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen betraut sein, und 
diese Verpflichtungen müssen klar 
definiert sein. […] 

n �Zweitens sind die Parameter, an-
hand deren der Ausgleich berech-
net wird, zuvor objektiv und trans-
parent aufzustellen […]. 

n �Drittens darf der Ausgleich nicht 
über das hinausgehen, was erfor-
derlich ist, um die Kosten der Er-
füllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen unter Berücksich-
tigung der dabei erzielten Einnah-
men und eines angemessenen Ge-
winns […] zu decken. […] 

n �Wenn viertens die Wahl des Un-
ternehmens, das mit der Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflich-
tungen betraut werden soll, […] 
nicht im Rahmen eines Verfahrens 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
erfolgt, […] so ist die Höhe des 
erforderlichen Ausgleichs auf der 
Grundlage einer Analyse der Kos-
ten zu bestimmen, die ein durch-
schnittliches, gut geführtes Un-
ternehmen, […] bei der Erfüllung 
der betreffenden Verpflichtungen 
hätte, wobei die dabei erzielten 
Einnahmen und ein angemessener 
Gewinn aus der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen zu berücksichti-
gen sind.“2

In Reaktion auf die Altmark Entschei-
dung legte die Kommission 2005 das 

sog. Monti-Kroes-Paket vor, welches 
eine Freistellungsentscheidung3, ei-
nen Beihilfenrahmen4 sowie eine 
Transparenzrichtlinie5 umfasste. 
Während die Freistellungsentschei-
dung staatliche Ausgleichszahlun-
gen bei Erfüllung bestimmter Kri-
terien von der Notifikationspflicht 
bei der Kommission freistellt, legt 
der Beihilfenrahmen jene Kriterien 
fest, nach welchen die Kommission 
eine staatliche Ausgleichszahlung 
als europarechtskonforme Beihilfe 
genehmigen kann. Da der bisheri-
ge Beihilfenrahmen im November 
2011 ausläuft, hat die Kommission 
nun Entwürfe für neue Rechtsak-
te vorgelegt, welche die bisherige 
Freistellungentscheidung sowie den 
bisherigen Beihilfenrahmen ersetzen 
sollen. 

Das am 16.11.2011 von Wettbe-
werbskommissar Almunia präsen-
tierte Paket enthält, anstatt der 
bisherigen zwei, vier neue Rechts-
akte: eine DAWI-Mitteilung6, einen 
Freistellungsbeschluss7, eine De-
minimis-Verordnung8 sowie einen 
Beihilfenrahmen9. Wie eingangs 
angesprochen ist die Struktur des 
Almunia-Pakets an jener des Monti-
Kroes-Pakets angelehnt: Die Freistel-
lungsbeschluss ersetzt die vormalige 
Freistellungsentscheidung, der neue 
Beihilfenrahmen ersetzt den alten 
Beihilfenrahmen. Hinzu gekom-

Am 16. September 2011 hat die Kommission das neue Beihilfenpaket für die Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) vorgelegt (Almunia-
Paket). Rein strukturell betrachtet bleibt das neue Paket bei der Systematik der Vergangenheit. 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch eine verstärkt marktwirtschaftliche Ausrichtung des 
bisherigen Ansatzes, in welchem Qualitätserwägungen kaum Raum finden und vermehrt be-
triebswirtschaftliche Effizienzanforderungen an die Ausgestaltung der Daseinsvorsorge gestellt 
werden. Die Kommission plant das Paket im Schnelldurchlauf und Alleingang zu verabschieden, 
jedoch gibt es erhebliche Kritik seitens der Mitgliedstaaten.� Alice Wagner
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men ist zudem eine De-minimis-
Verordnung und die übergreifende 
Mitteilung stellt einen Versuch der 
Kommission dar, die Schlüsselkon-
zepte der Altmark Trans-Rechtspre-
chung sowie des neuen Pakets zu-
sammenzufassen. Wie nachfolgend 
an einigen Beispielen gezeigt werden 
soll, wird im Detail jedoch an vielen 
der kleinen Rädchen des Systems ge-
dreht und somit das beihilfenrecht-
liche Korsett für die Mitgliedstaaten 
noch einmal enger geschnürt.

Ermessensspielraum der Mit-
gliedsstaaten n Auch das neue Bei-
hilfenpaket befasst sich mit der Frage 
der Definition der nicht-wirtschaftli-
chen Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse (DAI), welche über-
haupt nicht unter das EU-Recht fallen. 
Im Sinne der Rechtssicherheit wäre 
es dringend notwendig, den Versuch 
eines harmonisierten Begriffs von 
nicht-wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen zu wagen. Es bedarf dazu keiner 
erschöpfenden Liste, es sollte jedoch 
zumindest klargestellt werden, wel-
che Aufgaben in Form einer Mindest-
harmonisierung vom Beihilfenrecht 
ausgenommen werden. Die Kom-
mission steht diesem Ansatz jedoch 
ablehnend gegenüber und führt aus, 
dass es „nicht möglich (sei), eine er-
schöpfende Liste der Tätigkeiten auf-
zustellen, die grundsätzlich nie wirt-
schaftlicher Natur sind“10. Wirklich 
problematisch ist jedoch die Fest-
stellung der Kommission, dass „eine 
wirtschaftliche Tätigkeit vorlieg[t], 
wenn andere Betreiber interessiert 
und in der Lage wären, die Dienst-
leistung auf dem betreffenden Markt 
zu erbringen“11. Mit dieser Aussage 
konterkariert die Kommission die 
Definitionshoheit der Mitgliedstaaten 
über die nicht-wirtschaftlichen DAI 
und scheint eine Definitionsmacht 
der MarktteilnehmerInnen (und so-
mit der Kommission?) festschreiben 
zu wollen. 

Nicht nur bei den nicht-wirtschaft-
lichen DAI, sondern auch beim Be-
griff der DAWI ist eine Tendenz der 

Kommission erkennbar, den Ermes-
sensspielraum der Mitgliedstaaten zu 
beschränken. Richtigerweise hält die 
Kommission in der DAWI-Mitteilung 
zwar fest, dass den Mitgliedstaaten 
bei der Festlegung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge und der Gewährung 
von Ausgleichsleistungen ein „weiter 
Ermessensspielraum“ zukommt und 
es der Kommission nur zukommt „of-
fenkundige Fehler“ zu kontrollieren.12 
Was sind aber nun derartige „offen-
kundige Fehler“ der Mitgliedstaaten? 
Die Kommission geht davon aus, dass 
wenn eine Dienstleistung bereits im 
Einklang mit den Marktregeln von ei-
nem Unternehmen zufriedenstellend 
erbracht wird (z.B. Breitbandinter-
net), eine Einrichtung einer parallelen 
Infrastruktur als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse nicht mehr möglich sei. Hier 
wird es wohl erhebliche Meinungsun-
terschiede darüber geben, wann eine 
Dienstleistung der Daseinsvorsorge 
„zufriedenstellend“ erbracht ist. Der 
Preis ist dabei nur ein Kriterium, der 
allgemeine, diskriminierungsfreie und 
flächendeckende Zugang sowie hohe 
Qualitätsstandards sollten jedoch ge-
nauso Raum finden. Keinesfalls sollte 
es so sein, dass nur, weil eine Dienst-
leistung in einem Mitgliedstaat den 
Marktregeln unterworfen wird, dieser 
Maßstab auch für andere Mitglied-
staaten maßgeblich sein soll.

Noch um eine weitere Nuance ver-
schärft, ist die Einschränkung des 
Ermessensspielraums der Mitglied-
staaten im neuen Beihilfenrahmen. 
Dies lässt nicht nur die Begriffs-
wahl – die Kommission spricht von 
„echten und genau abgesteckten 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse“13 – er-
kennen, sondern auch an der Anfor-
derung, dass die Mitgliedstaaten den 

Bedarf an der jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistung mittels einer öffentli-
chen Konsultation erheben sollen.14 

Betriebswirtschaftliche Effizienz- 
anstatt Qualitätsanforderungen  
n Bei der Auslegung der Altmark 
Trans-Kriterien (Höhe der Aus-
gleichszahlung, Frage des angemes-
senen Gewinnes bzw. der Überkom-
pensation) werden im Almunia-Paket 
vermehrt betriebswirtschaftliche Be-
griffe und die Notwendigkeit von Ef-
fizienzgewinnen ins Treffen geführt. 
Der besondere Charakter der Leis-
tungen der Daseinsvorsorge und das 
Faktum, dass deren Ziel gerade nicht 
die Gewinnorientierung ist, bleiben 
außer Acht. So führt etwa die Kom-
mission in der DAWI-Mitteilung aus, 
dass der „angemessene Gewinn“ 
durch „Vergleich mit Unternehmen in 
anderen Mitgliedstaaten“ oder „ge-
gebenenfalls in anderen Wirtschafts-
zweigen“ ermittelt werden soll15. 
Auch den an sich neutralen Begriff 
des „gut geführten Unternehmens“ 
legt die Kommission sehr markt-
wirtschaftlich aus, und führt an, 
dass „die Mitgliedstaaten objektive 
Kriterien heranziehen [sollten], die 
aus wirtschaftlicher Sicht als typisch 
für eine zufriedenstellende Unter-
nehmensführung anerkannt sind“16. 
Sogar noch schärfer formuliert sind 
auch diesbezüglich die Kriterien des 
Beihilfenrahmens: Dieser spricht von 
einer Verpflichtung Effizienzanreize 
zu schaffen, wobei die „Effizienzge-
winne […] unbeschadet der Qualität 
der zu erbringenden Dienstleistun-
gen zu erreichen sind.“17

Vollkommen ausgeblendet bleiben im 
Beihilfenpaket Qualitätsüberlegun-
gen. Dies ist aus Sicht der NutzerIn-
nen und ArbeitnehmerInnen überaus 
bedauerlich, da in diesem Bereich in 
jüngster Zeit klare Fortschritte auf 
europäischer Ebene zu verzeichnen 
waren. Etwa hat erst im Oktober 
2010 der Sozialschutzausschuss des 
Rates den „Freiwilligen Europäischen 
Qualitätsrahmen für die sozialen 
Dienstleistungen"18 verabschiedet. In 
diesem Qualitätsrahmen hat man 

Wirklich problematisch 
ist die Feststellung  

der Kommission, dass 
„eine wirtschaftliche  
Tätigkeit vorlieg[t], 

wenn andere Betreiber 
interessiert und in  
der Lage wäre, die  

Dienstleistung auf dem 
betreffenden Markt zu 

erbringen".
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sich auf übergeordnete Qualitätsprin-
zipien (Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, 
Leistbarkeit, Personen-Zentriertheit, 
Gesamtheitlichkeit, Beständigkeit, 
Nutzer-Orientiertheit)19 geeinigt, wel-
che nicht nur für die sozialen Dienst-
leistungen, sondern für alle Leistun-
gen der Daseinsvorsorge Geltung 
haben sollten. Äußerst sinnvoll schei-
nen jene Passagen des Qualitätsrah-
mens, in welchem Qualitätskriterien 
für die NutzerInnen (Vorhandensein 
von klarer und zugänglicher Infor-
mation, Dialog mit den NutzerInnen, 
regelmäßiger Review der Leistungen, 
Kontrollmechanismen, Zugang von 
Menschen mit Behinderung etc.)20 
sowie für die ArbeitnehmerInnen (Ar-
beitsbedingungen und adäquate In-
frastruktur, Förderung der Auswahl 
qualifizierter Arbeitskräfte, Trainings-
programme, Förderung des sozialen 
Dialogs, Einbindung der Sozialpart-
ner21etc.)  definiert werden. Es ist zu 
befürchten, dass derartige Qualitäts-
überlegungen – mangels Erwähnung 
im vorgelegten Beihilfenpaket – ge-
genüber den klar ausformulierten 
marktwirtschaftlichen Kriterien unter 
Rechtfertigungsdruck kommen wer-
den könnten.

Auch in Hinblick auf Qualitätskri-
terien im Vergabeverfahren äußert 
sich die Kommission nur zögerlich, 
und räumt ein, dass „auch ökolo-
gische und soziale Kriterien […] in 
die Vergabeentscheidung einfließen 
[können], solange diese Kriterien 
ausreichend eng mit dem Gegen-
stand der erbrachten Dienstleistung 
in Zusammenhang stehen“22. Hier 
bleibt die Kommission selbst hinter 
eigenen Formulierungen, wie etwa 
dem erst jüngst herausgegeben Leit-
faden Sozialorientierte Beschaffung 
zurück, in welchem noch vollmundig 
ausgeführt wurde: „Ziel eines sozi-
alverantwortlichen öffentlichen Be-
schaffungswesens (socially-respon-
sible public procurement = SRPP) 
ist es, ein Beispiel zu setzen und 
Einfluss auf den Markt zu nehmen. 
Durch Förderung von SRPP schaffen 
öffentliche Auftraggeber einen ech-

ten Anreiz für Unternehmen, ein so-
zialverantwortliches Management zu 
entwickeln. Öffentliche Auftraggeber 
können mittels kluger Beschaffungs-
strategien Beschäftigungschancen, 
menschenwürdige Arbeit, soziale 
Eingliederung, Barrierefreiheit, De-
sign für alle, fairen Handel und die 
umfassendere Einhaltung von Sozi-
alstandards fördern“23. Einmal mehr 
stellt sich hier die Frage der Politik-
kohärenz zwischen dem Regime des 
Binnenmarktes, der Wettbewerbs-
politik und des Vergaberechts sowie 
sozialpolitischen Bekenntnissen in 
anderen europäischen Dokumenten.

Eingrenzung und Ausweitung n 
Schon im März 2011 legte die Kom-
mission eine Mitteilung zur Reform 
des Beihilfenrechts für die DAWI vor, 
aus welcher sich in manchen Berei-
chen die Ausrichtung des nun vorlie-
genden Pakets erahnen ließ, so führ-
te die Kommission insbesondere den 
Wunsch nach einem „diversifizierten 
und verhältnismäßigen Ansatz“24 aus. 
Als Ziel wurde angeführt, dass für „lo-
kale Dienste kleineren Umfangs, die 
nur geringe Auswirkungen auf den 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
haben“ sowie „für bestimmte Arten 
sozialer Dienste“ die Anwendung 
der beihilfenrechtlichen Vorschriften 
vereinfacht werden soll. Soweit, so 
sinnvoll. Dieses Vorhaben ist in der 
neuen De-minimis Verordnung in 
Ansätzen umgesetzt. Lediglich ver-
steht die Kommission den Begriff der 
lokalen Dienste viel zu eng. Unter 
die De-minimis Verordnung können 
nur jene Unternehmen fallen, deren 
durchschnittlicher Jahresumsatz vor 
Steuern weniger als 5 Mio. Euro be-

trägt. Zusätzlich dürfen die darunter 
fallenden Städte/Gemeinden maxi-
mal 10.000 EinwohnerInnen haben 
sowie die Beihilfe pro Steuerjahr nur 
maximal 150.000 Euro betragen. 
Hier stellen sich auch die Fragen der 
Diskriminierung, wenn etwa eine 
Ausgleichszahlung einer Gemeinde 
mit 10.001 EinwohnerIn, die die üb-
rigen Kriterien erfüllt, lediglich auf-
grund der EinwohnerInnenzahl dem 
Beihilfenregime unterworfen wird. 

In Zukunft soll – anstatt bislang nur 
Krankenhäuser und sozialer Wohn-
bau – ein großer Bereich der sozi-
alen Dienstleistungen25 unter den 
Freistellungsbeschluss fallen. Dies 
soll jedoch nicht über die insgesamt 
verstärkt betriebswirtschaftliche Aus-
richtung des Almunia-Paktes hin-
wegtäuschen, welche auch für jene 
Dienste gilt, die der Freistellungsbe-
schluss von der Notifikationspflicht 
bei der Kommission freistellt. Hinzu 
kommt, dass in Zukunft eine Frei-
stellung grundsätzlich nur mehr bei 
Betrauungen bis maximal 10 Jahre 
möglich sein soll26. Auch kündigte die 
Kommission schon Anfang 2011 an, 
„bei der Behandlung groß angelegter 
kommerzieller Dienste mit eindeutig 
EU-weiter Dimension Wirksamkeits- 
und Wettbewerbserwägungen stärker 
(zu) berücksichtigen“27. Was dies nun 
konkret bedeutet? Im Freistellungs-
beschluss wird die Anmeldeschwelle 
für Ausgleichszahlungen von bislang 
30 Mio. auf 15 Mio. Euro pro Jahr he-
rabgesetzt28. Pikant ist insbesondere, 
dass als Beweggrund für die Herab-
setzung der Anmeldeschwelle seitens 
der Kommission auf die verstärkte 
Binnenmarktrelevanz der Umwelt-
dienstleistungen (u. a. Wasserversor-
gung, Abwasserentsorgung, Abfal-
lentsorgung) verwiesen wird29.

Eingriff in die nationale Politik-
gestaltung n Wie bereits vorweg 
angesprochen, finden sich die mas-
sivsten Verschärfungen im neuen 
Beihilfenrahmen. Hier behält sich die 
Kommission auch drastische Eingrif-
fe in die nationale Politikgestal-

Pikant ist, dass als  
Beweggrund für die  
Herabsetzung der  

Anmeldeschwelle auf die 
verstärkte Binnenmarkt-

relevanz der Umwelt-
dienstleistungen  
verwiesen wird.
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tung vor, als Optionen ausdrücklich 
angeführt werden: Verkürzung der 
Betrauungsdauer, Änderung der Ver-
gabemethode inkl. einer Anordnung 
zur Durchführung eines Vergabever-
fahrens, Kürzung der Ausgleichsleis-
tung, Einschränkung der besonderen 
oder ausschließlichen Rechte sowie 
die Verpflichtung Dritten, Zugang zu 
der Infrastruktur bzw. dem Netz zu 
geben30. Obwohl die Eingriffe durch-
aus drastisch sind, hält der Beihil-
fenrahmen keine ausdrücklichen Kri-
terien fest, wann ein Anlassfall für 
derartige Eingriffe der Kommission 
vorliegt. Ganz allgemein heißt es nur, 
dass „unter bestimmten Umstän-
den […] Ausgleichsleistungen jedoch 
schwerwiegendere Wettbewerbsver-
fälschungen auf dem Binnenmarkt 
auslösen [können]“31. Zudem nennt 
die Kommission deklarativ einige 
„Anlassfälle“, diese sind jedoch auch 
so weit, dass sie große Bereiche der 
Daseinsvorsorge umfassen, etwa „[d]
ie Beihilfe ermöglicht dem Unterneh-

men, die Errichtung oder Nutzung ei-
ner Infrastruktur zu finanzieren, die 
nicht einfach zu replizieren ist“32.

Schnelldurchlauf und Alleingang 
der Kommission n Die Kommission 
plant das Almunia-Paket im Allein-
gang als zwei Kommissionsmitteilun-
gen, einen Kommissionsbeschluss so-
wie eine Kommissionsverordnung zu 
verabschieden. Diese Vorgangsweise 
ist zwar primärrechtlich korrekt, es 
mangelt ihr jedoch an Legitimität. 
Da die Erbringung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge für die europäischen 
BürgerInnen von weitreichender Be-
deutung ist, sollte eine derart grund-
legende Entscheidung nicht ohne Ein-
beziehung der direkt demokratisch 
legitimierten Einrichtungen und eines 
entsprechenden öffentlichen Diskur-
sprozesses gefällt werden. Sinnvoll 
wäre es daher gewesen, das neue 
Daseinsvorsorgepaket im Rahmen 
des ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahrens zu verabschieden. Als neue 

Rechtsgrundlage nach dem Lissabon 
Vertrag hätte sich Art. 14 AEUV an-
geboten, welcher die Union und die 
Mitgliedstaaten dazu aufruft „im Rah-
men ihrer jeweiligen Befugnisse […] 
dafür Sorge [zu tragen], dass die 
Grundsätze und Bedingungen, ins-
besondere jene wirtschaftlicher und 
finanzieller Art, für das Funktionieren 
dieser Dienste so gestaltet sind, dass 
diese ihren Aufgaben nachkommen 
können“ und als Rechtsgrundlage 
dafür auf das ordentliche Gesetzge-
bungsverfahren verweist. 

Abschließend ist auch der von der 
Kommission künstlich erzeugte Zeit-
druck bezeichnend: Seit 2005 ist be-
kannt, dass der alte Beihilfenrahmen 
im November 2011 ausläuft. Dennoch 
hat die Kommission das neue Paket, 
welches – wie gezeigt – massive 

1) �Anstatt der europarechtlichen Bezeichnun-

gen Dienstleistungen von allgemeinem Inte-

resse (DAI) und Dienstleistungen von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 

wird im Artikel die im deutschsprachigen 

Raum üblichere Bezeichnung Daseinsvor-

sorge verwendet. Unter Daseinsvorsorge 

versteht die Autorin all jene Dienstleis-

tungen, die den Grundbedürfnissen der 

Menschen im 21. Jahrhundert dienen und 

für deren Deckung grundsätzlich der Staat 

verantwortlich ist.

2) �EuGH, Urteil v. 24.7.2003 – C-280/00, Rn. 

89ff.

3) �Entscheidung der Kommission vom 28. No-

vember 2005 über die Anwendung von Art. 

86 Absatz 2 EGV auf staatliche Beihilfen, 

die bestimmten mit der Erbringung von 

Dienstleistungen von allgemeinem wirt-

schaftlichem Interesse betrauten Unterneh-

men als Ausgleich gewährt werden, ABl. L 

312 vom 29.11.2005.

4) �Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihil-

fen, die als Ausgleich für die Erbringung öf-

fentlicher Dienstleistungen gewährt werden, 

ABl. C 297 vom 29.11.2005.

5) �Richtlinie 2008/81/EG der Kommission vom 

28.11.2005 zur Änderung der Richtlinie 

80/73/EWG über die Transparenz finanzi-

eller Beziehungen zwischen den Mitglied-

staaten und den öffentlichen Unternehmen 

sowie über die finanzielle Transparenz 

innerhalb bestimmter Unternehmen, ABl. L 

318 vom 17.11.2006.

6) �Mitteilung der Kommission über die Anwen-

dung der Beihilfevorschriften der Europä-

ischen Union auf Ausgleichsleistungen für 

die Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.

7) �Beschluss der Kommission über die Anwen-

dung von Art. 106 Abs. 2 AEUV auf staatli-

che Beihilfen in Form von Ausgleichsleistun-

gen zugunsten bestimmter Unternehmen, 

die mit der Erbringung von Dienstleistungen 

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

betraut sind.

8) �Verordnung der EK über die Anwendung 

der Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-

Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse erbringen.

9) �Mitteilung der Kommission, EU-Rahmen für 

staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichs-

zahlungen für die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen.

10) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 13.

11) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 12.

12) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 41.

13) �Beihilfenrahmen, Pkt. 12 (Hervorhebung 

ergänzt).

14) �Beihilfenrahmen, Pkt. 13f.

15) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 55.

16) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 64.

17) �Beihilfenrahmen, Pkt. 40.

18) �The Social Protection Committee, A Vo-

luntary European Quality Framework for 

Social Services, SPC/2010/10/8 final.

19) �Voluntary European Quality Framework, 

S. 5f.

20) �Voluntary European Quality Framework, 

S. 6f.

21) �Voluntary European Quality Framework, 

S. 9f.

22) �DAWI-Mitteilung, Pkt. 61.

23) �Europäische Kommission, Sozialorientierte 

Beschaffung, Ein Leitfaden für die Berück-

sichtigung sozialer Belange im öffentlichen 

Beschaffungswesen, S. 1.

Sinnvoll wäre es  
gewesen, das neue  

Daseinsvorsorgepaket 
im Rahmen des  

ordentlichen Gesetz
gebungsverfahrens zu 

verabschieden.

http://wien.arbeiterkammer.at


23  infobrief eu & international	�  Ausgabe 5 | Dezember 2011 
		�   wien.arbeiterkammer.at
�

»

»

»

Änderungen für die Daseinsvorsorge 
enthält, erst am 16. September 2011 
(zwei Monate vor Auslaufen!) vorge-
legt und möchte es bereits im Jänner 
2012 in Kraft setzen. Eine Notwendig-
keit für diese überhastete Vorgangs-
weise gibt es nicht: Die einfachste 
Vorgangsweise wäre das alte Monti-
Kroes Paket noch um ein Jahr zu ver-
längern und zumindest einen seriösen 
Diskurs über die Inhalte des neuen 
Pakets zu führen. Diese Ansicht setzt 
sich langsam auch unter den Mit-
gliedstaaten durch: 7 Mitgliedstaaten 
(Österreich, Deutschland, Ungarn, 
Luxemburg, Niederlande, Spanien 
und Frankreich) richteten jüngst ein 
Protestschreiben an die Europäische 
Kommission, in welchem sie einwen-
den, dass die Kommission mit dem 
vorliegenden Paket ihr Mandat zur 
Durchsetzung der Wettbewerbsvor-
schriften überschreitet.

Alice Wagner n AK Wien

alice.wagner@akwien.at

24) �Mitteilung der EK an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen, Reform der 

EU-Beihilfevorschriften über Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse, vom 23.3.2011. KOM(2011) 

146 endg., 7-11.

25) �Vgl. Freistellungsbeschluss, Art 1. Abs. 

1 lit. c: „Ausgleichszahlungen für die 

Erbringung von allgemeinem wirtschaftli-

chem Interesse zur Deckung des we-

sentliche sozialen Bedarfs im Hinblick auf 

Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung, den 

Zugang zum Arbeitsmarkt, den sozialen 

Wohnungsbau sowie die Betreuung und 

soziale Einbindung schwächerer Bevölke-

rungsgruppen“.

26) �Freistellungsbeschluss, Art. 1 Abs. 2.

27) �Mitteilung, Reform der EU-Beihilfevor-

schriften 2011, 8.

28) �Freistellungsbeschluss, Art. 1 Abs. 1 lit. a.

29) �Freistellungsbeschluss, FN 6.

30) �Beihilfenrahmen, Pkt. 51.

31) �Beihilfenrahmen, Pkt. 49.

32) �Beihilfenrahmen, Pkt. 49 lit. d.

Ungarn
  

Rechts um, Marsch  
in die Zukunft

Drauf und dran mit 2/3 Mehr-
heit die Spielregeln im Land 
umzudrehen Seit 2010 regiert 
in Ungarn die rechts-konservative 
Fidesz-Regierung unter Viktor Or-
bán mit einer 2/3-Mehrheit im Par-
lament. Ungarn steht im Zeichen 
der Wende. Der starken Ansage 
von Ministerpräsidenten Orbán, 
mindestens 20 Jahre an der Macht 
bleiben zu wollen, folgten Taten.
Verfassungs- und Gesetzesände-
rungen werden im Eiltempo durch-
gepeitscht; mit 1. Jänner 2012 tritt 
eine neue Verfassung in Kraft, die 
„Gott, Krone und Vaterland, Chris-
tentum, Familie, Treue, Glaube, 
Liebe und Nationalstolz“ beschwört 
und nebstbei den Kompetenzen 
des Obersten Gerichtshofes bislang 
nicht gekannte Schranken setzt. 

Europaweite Prominenz erhielt 
die Regierung Orbán als sie ihre 
2/3-Mehrheit im Parlament gerade 
rechtzeitig zu Beginn der ungari-
schen EU-Ratspräsidentschaft dazu 
nutzte, die Presse- und Meinungs-
freiheit im Land empfindlich einzu-
schränken. Auf der Grundlage des 
neuen Mediengesetzes wurde eine 
von der Parlamentsmehrheit bzw. 
der Regierungsspitze eingesetzte 
und von dieser abhängige Medien-
behörde geschaffen, die nun einer-
seits die absolute Kontrolle über 
alle öffentlich-rechtlichen Medien 
Ungarns besitzt und bei der sich 
andererseits auch private Medien – 

von Radio- und Fernsehstationen, 
über Zeitungen bis hin zu Online-
Medien – registrieren lassen müs-
sen. Diese personell auf 9 Jahre 
(!) bestellte Medienbehörde „prüft“ 
nun die gesamte Medienlandschaft 
Ungarns auf „Verstöße“, wie etwa 
Berichterstattungen, die „die öf-
fentliche Sicherheit gefährden“ und 
kann Geldstrafen bis zu 727.700 
Euro verhängen. Gleichzeitig wur-
de das Redaktionsgeheimnis be-
seitigt. JournalistInnen müssen auf 
Verlangen der Behörde ihre Quellen 
nennen. Kurz nach Inkrafttreten 
des Gesetzes folgte in den öffent-
lich-rechtlichen Medien eine Ent-
lassungswelle. 500 JournalistInnen 
verloren ihren Job. Die Regierung 
sprach von „Rationalisierungsmaß-
nahmen“, während JournalistInnen 
die Kündigungen als politisch mo-
tiviert bezeichnen und befürchten, 
dass unerwünschte Kritiker/innen 
ihrer Existenzgrundlage beraubt 
und mundtot gemacht werden. 

Was folgt nach der Einschrän-
kung der Medien- und Mei-
nungsfreiheit? n Die GPA-djp 
verfolgte die Angriffe auf die Me-
dien- und Meinungsfreiheit in Un-
garn von Beginn an mit großer 
Sorge und organisierte eine Pro-
testkundgebung, richtete eine On-
linepetition ein (www.gpa-djp.at/
pressefreiheit) und veranstaltete 
im Oktober einen Diskussions-
abend mit JournalistInnen und 

Nachdem die ungarische Regierung zu Beginn des Jah-
res die Medien- und Meinungsfreiheit empfindlich einge-
schränkt hat, plant sie nun einen weiteren massiven Schlag 
gegen rechtsstaatliche Grundpfeiler. Diesmal im Fokus: die 
Rechte von Arbeitnehmer/innen und Gewerkschaften. Während 
auf den Straßen neofaschistische Schlägerbanden Jagd auf Ob-
dachlose und Roma machen, werden bekennende Antisemiten in 
öffentliche Ämter gehievt. Hat Ungarn den Boden der Demokratie 
bereits verlassen? � Kathrin Niedermoser und Wolfgang Greif
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GewerkschafterInnen aus Österreich 
und Ungarn:Veranstaltungsnachlese 
„SOS-Ungarn Kehrtwende nach 
Rechts‟: www.gpa-djp.at/interna-
tional. Der Vorsitzende der Journa-
listengewerkschaft in der GPA-djp, 
Franz C. Bauer, wies zu Beginn dieser 
Veranstaltung darauf hin, dass die 
Meinungsfreiheit das „wesentlichste 
Grundrecht“ in der Demokratie ist. 
Ist die Meinungsfreiheit nicht gege-
ben, „sind alle anderen Verletzun-
gen von Grundrechten sanktionslos“. 
Bauer zeigte sich zudem besorgt 
über die weiteren Entwicklungen in 
Ungarn und stellte die Frage, „welche 
Dinge noch folgen werden, nachdem 
die Freiheit der Medien beschränkt 
wurde?“

Angriffe auf Gewerkschaften 
„ante portas“ n Und tatsächlich 
scheint es so, als wäre die Beschrän-
kung der Medien- und Meinungsfrei-
heit erst der Anfang. Karoly György, 
Internationaler Sekretär des Ungari-
schen Gewerkschaftsdachverbandes 
MSZOSZ, berichtete auf der Ver-
anstaltung, dass auch die Gewerk-
schaften zunehmend gegen massive 
Angriffe kämpfen müssen. In Vorbe-
reitung auf weitere Angriffe, wie die 
aktuelle Änderung des Arbeitsgesetz-
buches, hat die Regierung bereits im 
Vorjahr die bestehende Praxis des 
Sozialdialoges und zuletzt auch das 
Streikrecht massiv eingeschränkt. 
Demnach muss in Branchen, in de-
nen eine Arbeitsniederlegung „mit 
hoher Auswirkung auf das öffentliche 
Leben“1 verbunden wäre, zwischen 
ArbeitnehmerInnen und Arbeitge-
berInnen eine Vereinbarung getrof-

fen werden, die eine „ausreichende 
Versorgung“ während des Streiks 
sicherstellt. Kommt eine solche Ver-
einbarung nicht zustande, kann der 
Streik seitens der Arbeitsgerichte 
verboten werden – was der Arbeit-
geberseite nicht nur im öffentlichen 
Dienst in hohem Maß ein Vetorecht 
eingeräumt. Wenig überraschend, 
dass vor diesem Hintergrund bisher 
kein einziger Streik „erlaubt“ wurde.

Im aktuell vorliegenden Entwurf zur 
Änderung des Arbeitsgesetzbuches, 
das ganz im autokratischen Stil der 
neuen Regierung ohne Einbindung 
der Betroffenen, somit v.a. auch 
ohne die Gewerkschaften zustande 
gekommen ist, werden die ungari-
schen Gewerkschaften weiter in ih-
ren Rechten und Aktionsmöglichkei-
ten massiv eingeschränkt. So sieht 
die Gesetzesnovelle etwa vor, dass 
Gewerkschaften ArbeitnehmerInnen 
nicht mehr vor Gericht vertreten 
dürfen, der Kündigungsschutz und 
die Freistellung von Gewerkschaf-
terInnen im Betrieb massiv ein-
geschränkt wird und die bisherige 
Kollektivvertragshoheit der Gewerk-
schaften verstärkt auf Betriebsebene 
verlagert wird. Zudem können sich 
Unternehmen in Zukunft aussuchen 
mit welcher Gewerkschaft sie Kol-
lektivvertragsverhandlungen führen 
und somit die repräsentativen Orga-
nisationen übergehen.2

Arbeitnehmer/innen werden 
massiv in ihren Rechten be-
schnitten n Das neue Arbeitsgesetz 
stellt außerdem einen massiven An-
griff auf die individualen Rechte von 
ArbeitnehmerInnen dar. Die Regie-
rung Orbán will Ungarn explizit zum 
flexibelsten und wettbewerbsfähigs-
ten Land Europas machen. Die Plä-
ne beschneiden ArbeitnehmerInnen 
massiv in ihren Rechten und werden 
die ohnedies prekäre soziale Lage in 
Ungarn weiter verschärfen. Geht es 
nach der Regierung Orbán, dann gibt 
es in Zukunft für ArbeitnehmerInnen 
weniger bezahlten Urlaub, werden 

Schicht- und Überstundenzulagen 
abgeschafft, wird es leichter sein 
ArbeitnehmerInnen zu kündigen, 
werden der Kündigungsschutz für 
Frauen in Karenz und ältere Arbeit-
nehmerInnen aufgeweicht, die Ar-
beitszeit verlängert und die Löhne 
und Gehälter gekürzt.3

Der Druck auf die ArbeitnehmerInnen 
in Ungarn wird zusätzlich durch mas-
sive Repressionen und Zwangsmaß-
nahmen gegen Arbeitslose verstärkt. 
Im Juli 2011 wurde ein Gesetz be-
schlossen, das Arbeitslose zu gemein-
nütziger Arbeit verpflichtet. Im Visier 
hat die Regierung dabei vor allem den 
Arbeitseinsatz auf Großbaustellen. 
Arbeitslosen, die sich weigern, wird 
jegliche staatliche Unterstützung ge-
strichen. Die „Entlohnung“ liegt unter 
dem gesetzlichen Mindestlohn. Wer 
zu weit vom Einsatzort weg wohnt, 
wird in Containern neben der Baustel-
le untergebracht, und von pensionier-
ten Polizisten bewacht.4 In vielen Me-
dien war in diesem Zusammenhang 
sowohl von „Zwangsarbeit“, wie auch 
von „Arbeitslagern“ die Rede.

Rechtsextremismus, Antisemitis-
mus und antidemokratische Ten-
denzen werden salonfähig n Eine 
Frage, die auf der erwähnten Veran-
staltung der GPA-djp immer wieder 
gestellt wurde, war: Wie hat es so-
weit kommen können?
n �Bernhard Odehnal, Autor des Bu-

ches „Aufmarsch – die rechte Ge-
fahr aus Osteuropa“, vertrat die 
Ansicht, dass das letzte Wahlergeb-
nis auch als Ausdruck der Enttäu-
schung über die Vorgängerregie-
rungen und somit das sozialistische 
Lager gewertet werden müsse. Und 
auch die Gewerkschaften wären 
erst jetzt aufgewacht.

n �Dem pflichtete der Gewerkschafter 
Karoly György bei, welcher die Ur-
sachen für die derzeitigen Gescheh-
nisse in Ungarn auch in der Zeit des 
Zusammenbruchs 1989 sieht. Seit 
1990 wurden in Ungarn eine Mil-
lion Arbeitsplätze vernichtet. »

Unerwünschte Kritiker/
innen werden ihrer  
Existenzgrundlage  
beraubt und mundtot 
gemacht – zuletzt  
geschehen durch  
Massenentlassungen im
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk.

»

Ungarn – Rechts um,  
Marsch in die Zukunft
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Die Gewerkschaften konnten den 
Privatisierungen und Entlassungen 
nichts entgegensetzen, dies hat sie 
geschwächt und ihre Glaubwürdig-
keit untergraben. 

n �Vor allem aber muss die derzeitige 
Situation vor dem Hintergrund der 
Wirtschaftskrise betrachtet werden, 
die massiv den rechten Kräften in 
die Hände spielt. Ralf Leonhard, 
Österreich-Korrespondent der taz, 
sieht dabei vor allem die Gefahr der 
Zunahme von rechtem und rechts-
extremem Gedankengut. „Die na-
tionale Karte ist in Krisenzeiten 
immer ein Atout, das gerne ausge-
spielt wird.“ Besonders jene Men-
schen, die unter den Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise zu leiden hät-
ten, werden von nationalistischen 
Diskursen leicht beeinflusst. 

Der zunehmende Rechtsruck in der 
ungarischen Gesellschaft zeigt sich 
auch daran, dass die rechtsextreme 
Partei Jobbik über 16% der Stimmen 
bei den letzten Parlamentswahlen er-
hielt. Jobbik verfügt über eine para-
militärische Struktur „Magyar Gárda“ 
(die ungarische Garde), welche zwar 

2008 verboten, aber im Jahr darauf 
als „neue“ ungarische Garde wieder 
gegründet wurde. Die rhetorische 
und programmatische Anlehnung der 
„Garde“ an die faschistischen Pfeil-
kreuzler ist dabei kein Zufall, sondern 
Teil des Programms, wobei Rassis-
mus (v.a. gegen Roma), Antisemitis-
mus und die Wiederherstellung von 
„Großungarn“ im Mittelpunkt stehen.
Aus demokratiepolitischer Sicht be-

denklich bewertete der Autor Odeh-
nal die Tendenz, dass immer mehr 
Fidesz-WählerInnen zur rechtsextre-
men Jobbik wandern. Jobbik hat bei 
den letzten Wahlen 16% der Stimmen 
erhalten, Odehnal hält bei den nächs-
ten Wahlen ein Ergebnis von 30% für 
nicht unwahrscheinlich. Zudem wies 
der Buchautor auf den starken An-
tisemitismus in Ungarn hin, der von 
der aktuellen Regierung nicht be-
kämpft, sondern zusätzlich geschürt 
wird. Ein aktuelles Beispiel für das 
vorherrschende Klima ist die skanda-
löse Ernennung des Rechtsextremis-
ten und bekennenden Antisemiten 
Istvan Csurka zum Direktor des bis-
herig liberalen „Neuen Theaters“ Új 
Színház in Budapest durch den Ober-
bürgermeister, einem Anhänger der 
Regierungspartei Orbans.

Widerstand formiert sich... n An-
gesichts dieser Entwicklungen stellt 
sich zu Recht die Frage, ob Ungarn 
den Boden der Demokratie nicht 
bereits verlassen hat. Wie so viele 
Analyst/innen hebt auch der Journa-
list Ralf Leonhard die paradoxe Lage 
hervor, wonach zwar „alles, was jetzt 
passiert, nach demokratischen Spiel-
regeln zustande kommt“. Er sieht je-
doch die ernste Gefahr, dass am Ende 
dieses Prozesses „ein autokratisches 
Regime“ stehen könnte. 

Langsam beginnt sich jedoch auch 
Widerstand gegen die aktuellen Ent-
wicklungen in Ungarn zu regen. Im 
Oktober dieses Jahres fand eine 
Großdemonstration auf der Elisabeth-
Brücke in Budapest statt.5 Dies wird 

allgemein als starkes Signal für eine 
Veränderung gewertet. Zivilgesell-
schaftliche Kritik findet in unterschied-
lichen Formen zunehmend ihren Aus-
druck. Dieser Protest – in dem auch 
die Gewerkschaften zunehmend eine 
wichtige Rolle einnehmen – ist inso-
fern von besonderer Bedeutung, da 
die Orbán-Regierung ihre 2/3- Mehr-
heit im Parlament offen dazu nutzt, 
um die „Hegemonie‟ der rechtspopu-
listischen Kräfte in Ungarn auf lange 
Zeit zu sichern. Das zeige sich nicht 
nur am Mediengesetz; auch in ande-
ren Bereichen versucht Orbán seine 
Vorherrschaft einzuzementieren. Die 
wachsenden Proteste und Bewegun-
gen gilt es nun zu unterstützen, denn 
so der ungarische Gewerkschafter Ka-
roly György: „Es ist absolut notwen-
dig und an der Zeit, Gegengewicht zu 
dieser Regierung aufzubauen.“

Wolfgang Greif n Leiter der Abteilung  

Europa, Konzerne und Internationale  

Beziehungen in der GPA-djp 

wolfgang.greif@gpa-djp.at

Kathrin Niedermoser n studiert  

Politikwissenschaft in Wien 

k.niedermoser@gmx.at 

1) �Ungarn plant Änderung im Streikrecht, 

www.pesterlloyd.net v. 21.12.2010

2) �Vgl. Der Untertanenstaat, www.pesterlloyd.

net v. 22.08.2011

3) �Vgl. ebd.

4) �6 Monate ohne Job? Ab auf den Bau,  

taz v. 30.06.2011

5) �Volksfest gegen Entmündigung,  

taz v. 24.10.2011.

Es ist absolut  
notwendig und an der 
Zeit, Gegengewicht zu  
dieser Regierung  
aufzubauen, denn der 
Rechtsruck setzt sich 
fort, Rechtsextremis-
mus und Antisemitismus 
wird zunehmend  
salonfähig.

»

Quo vadis Ungarn? – Journalist/innen und Gewerkschafter/innen aus Ungarn und Österreich  
diskutieren auf Einladung von GPA-djp Vorsitzendem Wolfgang Katzian.
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Eine Gruppe aus österreichischen Universitätsinstituten, Nichtregierungsorganisationen,  
die Arbeiterkammer Wien und der ÖGB hat im September eine zweitägige Konferenz mit 
dem Titel „Workers’ Struggles from East to West: New Perspectives on Labour Disputes  
in Globalised China‟ im Renner Institut organisiert. Über vierzig WissenschaftlerInnen,  
Gewerkschafts- und NGO-AktivistInnen aus China, Europa, Australien und den USA sprachen erstmals 
in Europa vor einer größeren Öffentlichkeit über ihre Arbeitswelten. � Éva Dessewffy

 China

Das Aufbegehren  
der ArbeiterInnen

Während die hohen Wachstumsra-
ten und die Wirtschaftspolitik Chinas 
in den Blickpunkt von Medien und 
wissenschaftlicher Analyse gerückt 
sind, bleibt der Widerstand von Mil-
lionen ArbeiterInnen in der „Weltfa-
brik“ weitgehend unbeachtet. Seit 
2003 steigt die Zahl lokaler Arbeits-
konflikte in China kontinuierlich an. 
Selbst als die Konflikte 2010 ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreichten, 
blieben die Ursachen und Folgen 
der Arbeitskämpfe, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, weitgehend 
unbekannt. Vor diesem Hintergrund 
wollten die VeranstalterInnen1 mit 
der Tagung das Verständnis über die 
Veränderungsprozesse von Arbeits-
verhältnissen und Arbeitskonflikten 
in China verbessern. 

BauarbeiterInnen leiten die 
Streikbewegung ein n Der Anfang 
der Streikbewegung ging bereits 
2003 von BauarbeiterInnen aus. 

Nach der wirtschaftlichen Öffnung 
Chinas, ausgelöst vor allem durch 
seinen Beitritt zur WTO 2001 und 
dem damit verbundenen Anstoß zur 
Intensivierung der Exportproduktion, 
zog nach und nach auch die Bauwirt-
schaft enorm an. China ist derzeit die 
weltweit größte Baustelle. Huilin Lu 
von der Peking Universität schätzt, 
dass gegenwärtig etwa 50 % der 
weltweiten Bautätigkeiten  in China 
umgesetzt werden. 2009 waren 39 
Mio. ChinesInnen in der Bauwirtschaft 
beschäftigt, die meisten von ihnen 
sind WanderarbeiterInnen und wer-
den als Leiharbeitskräfte angeheuert. 
Der Großteil der ArbeitnehmerInnen 
arbeitet ohne Arbeitsvertrag und So-
zialversicherung, der marktübliche 
Lohn beträgt im Schnitt 70 Yuan (7 €)  
pro Tag. Die Löhne wurden zuletzt 
2003 erhöht, Auszahlungsrückstände 
an die ArbeiterInnen sind an der Ta-
gesordnung. Mit geschätzten 33 Mrd. 
Yuan (ca 3,3 Mrd. €) steht die Bran-
che ihren ArbeitnehmerInnen in der 
Schuld, sodass viele von ihnen nach 
Abschluss ihrer Arbeit nur mit einem 
Teil ihres Lohnes nachhause  gehen 
müssen. Gleichzeitig passieren 40 % 
aller Arbeitsunfälle in der Bauindus-
trie. Dank zunehmender Beratung-
tungsangebote durch Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) nehmen 
die Klagen seitens der geschädigten 
ArbeitnehmerInnen zu, trotzdem 
dauert es ohne Arbeitsvertrag, bis 
zu  34 Jahre, bis eine Entschädigung 
ausbezahlt wird. Angesichts dieser 
Zustände ist es also nicht verwunder-
lich, dass sich der Protest ein Ventil 
suchen musste.

Frauen und StudentInnen sind 
InitiatorInnen n Pun Ngai von der 
Hong Kong Polytechnic University ist 
Mitgründerin der NGO „Chinese Wor-
king Women Network‟. Sie analysier-
te die zweite Streikwelle anhand der 

Beispiele von Foxconn und Honda. 
Die Selbstmordserie von Beschäf-
tigten des iPod-Herstellers Foxconn, 
die international in die Schlagzeilen 
kam, sowie die Streiks von Honda-
ArbeitnehmerInnen rückten die un-
erträglichen Zustände in das Licht 
der Öffentlichkeit. Immer  häufiger 
machen seither auch andere Arbeit-
nehmerInnen ihrem Unmut Luft. 
Beim japanischen Honda-Konzern 
sind hauptsächlich Wanderarbeite-
rInnen beschäftigt, auch hier hat der 
Großteil der ArbeitnehmerInnen we-
der einen Arbeitsvertrag noch eine 
Sozialversicherung. Die Streikenden 
forderten u. a. eine Lohnerhöhung 
um 800 Yuan  (80 €) monatlich und 
konnten schließlich einen Kompro-
miss erreichen. Der Grundlohn von 
900 Yuan (90 €) wurde nach mehre-
ren Verhandlungsrunden um 34 Pro-
zent erhöht. Erstmals dehnte sich 
ein lokaler Streik ausgehend vom 
essenziellen Getriebewerk auf »

China ist derzeit die 
weltweit größte Baustel-
le. Gegenwärtig werden 
etwa 50 % der welt
weiten Bautätigkeiten in 
China umgesetzt. 2009 
waren 39 Mio. Chine
sInnen in der Bauwirt-
schaft beschäftigt, die 
meisten von ihnen sind 
WanderarbeiterInnen 
und werden als Leihar-
beitskräfte angeheuert.
Huilin Lu

Anita Chan verwies  
auf eine Untersuchung, 

wonach der Großteil 
der ArbeitnehmerIn-
nen nicht weiß, ob er 

Mitglied einer Gewerk-
schaft ist oder nicht.
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die anderen Werke des Konzerns in 
China aus. Die ArbeitnehmerInnen 
organisierten sich und wollten die 
Gewerkschaften reformieren, da die 
bestehenden Betriebsgewerkschaf-
ten und der Allchinesische Gewerk-
schaftsbund (ACTU) auch die Inter-
essen der Arbeitgeber mitvertreten. 

Pun Ngai strich in der Debatte über 
die Aussichten für eine kollektive Be-
wegung mit dem Ziel einer Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in Chi-
na besonders die InitiatorInnen der 
Streikwellen hervor: Ein Drittel aller 
ArbeitnehmerInnen sind StudentIn-
nen, die auf Grundlage einer chinesi-
schen Regelung 6 Monate verpflich-
tend in Fabriken arbeiten müssen. 
Vor allem sind es aber junge Frauen, 
die als WanderarbeiterInnen vom 
Land in die Städte zur Arbeit kom-
men und sich zunehmend gegen die 
herrschende Ausbeutung auflehnen. 
Sie waren auch die Auslöser für die 
kollektiven Forderungen nach Lohn-
erhöhungen bei Honda, weshalb sie 
auch für künftige Auseinanderset-
zungen ihre Hoffnungen in die Stu-
dentInnen und Frauen setzt  – und 
weniger auf den ACTU.

Das Verhältnis zwischen ACTU 
und der Streikbewegung n Anita 
Chan von der University of Techno-
logy in Sydney ist Herausgeberin der 
renommierten wissenschaftlichen 
Zeitschrift „The China Journal‟. Sie 
analysierte in ihrem Vortrag Ge-
werkschaften, Arbeitsproteste und 
Kollektivverhandlungen. Bereits vor 

2010 und den landesweit zunehmen-
den Streiks gab es beim ACTU Anzei-
chen von Veränderung: Bei dem US-
amerikanischen Konzern Walmart, 
der bis dahin keine Gewerkschaften 
in seinen chinesischen Filialen zu-
ließ, zeigte der Gewerkschaftsbund 
Initiative: So unterstützte der ACTU 
die Einrichtung von geheimen Ar-
beitnehmerInnenkomitees2 in den 
Walmat-Stores, bis die Geschäftslei-
tung schließlich offiziell die Betriebs-
gewerkschaften akzeptierte. Dies 
stellte einen Bruch mit der bisheri-
gen Tradition des ACTU dar und die 
Hoffnungen auf einen Reformkurs 
des chinesischen Gewerkschaftsbun-
des wuchsen. Zu diesem Zeitpunkt 
wollte die Regierung, dessen Teilor-
ganisation der ACTU ist, den Strei-
kenden gegenüber ein positives Si-
gnal setzen, um einer landesweiten 
Ausbreitung entgegenzusteuern.

Aber schon 2007, als Betriebsge-
werkschaft im taiwanesischen Unter-
nehmen Foxconn in Nordchina wäh-
rend der Streiks eingerichtet wurde, 
änderte der ACTU seine Strategie 
wieder und unterstützte diese nicht. 
Leider, so  Anita Chan, hätte das Bei-
spiel Walmart nicht Schule gemacht 
und der ACTU wäre wieder in seine 
monolithischen Entscheidungsmuster 
zurückgefallen. Die ArbeitnehmerIn-
nen verlangten höhere Löhne, wobei 
der ACTU die Verhandlungen nicht 
unterstützte. Im Gegenteil wäre er 
ganz auf Seiten des Managements 
gewesen. 

Inzwischen begann sich in Hong Kong 
eine ArbeitnehmerInnenbewegung 
zu bilden. NGOs organisierten sich 
besser und haben wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Wissensstand 
der meisten ArbeitnehmerInnen an-
stieg. Heute kennen sie das Ausmaß 
der maximalen gesetzlich zulässigen 
Arbeitsstunden und sie wissen um 
die Möglichkeiten der Rechtsdurch-
setzung. Sie fordern höhere Löhne 
und bessere Arbeitsbedingungen. 
Dazu kommt, dass Wanderarbeite-

rInnen tendenziell häufiger in den 
Städten bleiben, anstatt wie früher 
aufs Land zurückzukehren. Sie holen 
ihre Familien nach, wollen vor Ort 
„Karriere“ machen und sind somit 
wesentlich bereiter als früher für ihre 
Rechte zu kämpfen. Das hat letztlich 
dazu beigetragen, dass es 2010 zu 
einem Höchststand an Streiks kam. 
Der Forderung nach Wahlen von 
Gewerkschaftsausschüssen in den 
Unternehmen steht allerdings ein 
fundamentales Unwissen über Ge-
werkschaften an sich und über ge-
werkschaftliche Arbeit gegenüber. 
Die große Mehrheit der Arbeitneh-
merInnen weiß kaum, was Gewerk-
schaften konkret sind und welches 
Ziel sie verfolgen. Anita Chan ver-
wies auf eine Untersuchung, wonach 
der Großteil der ArbeitnehmerInnen 
nicht weiß, ob er Mitglied einer Ge-
werkschaft ist oder nicht. Immer 
wieder komme es auch vor, dass das 
Unternehmensmanagement die Ini-
tiatorInnen bei der Ausrichtung von 
Wahlen für Ausschüsse unterstützen 
müsse, so Chan. 

Hinzu kommt, dass viele Unterneh-
men Joint Ventures sind und zur Hälf-
te chinesischen Unternehmen bzw. 
den Provinzregierungen gehören. So 
kommen die CEOs dieser Unterneh-
men zu den Lohnverhandlungen und 
vertreten neben den Unternehmens-
interessen die Interessen der eige-
nen ArbeitnehmerInnen in Personal-
union. Das setzt sich auch im 

Ich setze bei Verände-
rungen auf StudentIn-
nen und Frauen – und 

weniger auf den ACTU. 
Ein Drittel aller Arbeit-

nehmerInnen sind  
StudentInnen und  

Frauen, die sich aufleh-
nen und organisieren. 

Sie waren die Auslöser 
für die kollektiven  
Forderungen nach  
Lohnerhöhungen.

Pun Ngai zu  
den Streiks bei Honda

China – Das Aufbegehren der ArbeiterInnen

»

»

Bei den heutigen  
WanderarbeiterInnen 
handelt es sich um eine 
neue Generation.  
Anders als ihre Eltern, 
ist sie besser  
ausgebildet, kann mit 
dem Internet umgehen 
und denkt modern.
Chan Kai
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Volkskongress fort und so verhandeln 
CEOs in der Funktion von Mitgliedern 
des Volkskongresses auch hier bei-
spielsweise bei Mindestlohnverhand-
lungen in bestimmten Branchen für 
die ArbeitnehmerInnen. Als aktuel-
les Beispiel nannte Anita Chan eine 
große Konferenz zum Thema Kol-
lektivvertragsverhandlungen, die im 
September dieses Jahres stattfand. 
Neben den 40 ExpertInnen wurde 
nur eine ArbeitnehmerIn eingeladen. 
Dennoch müsse man positiv aner-
kennen, dass diese ArbeitnehmerIn 
überhaupt eingeladen wurde. 

ArbeitnehmerInnen sind selten 
in Entscheidungen eingebunden 
n Ein weiteres Problem sieht Anita 
Chan darin, dass Gewerkschaften 
„vernunftbasiert“ verhandeln. Sie 
sind es nicht gewohnt darüber zu 
diskutieren, was rechtens ist, son-
dern, darüber, was im Rahmen des 
Systems gefordert werden kann. 
Und sie kommt zu dem Schluss, dass 
die Einbeziehung der Arbeiterneh-
merInnen noch immer sehr mangel-
haft und unsystematisch erfolgt. So 
hat der ACTU bei Walmart die Arbeit-
nehmerInnen der jeweiligen Stores 
bei der Einsetzung der Arbeiter-
nehmerInnenausschüsse gar nicht 
involviert. Bei Honda war es ihnen 
dagegen schon erlaubt ihre Vertrete-
rInnen selbst zu wählen. Es herrsche 
also auch eine allgemeine Verunsi-
cherung darüber, was möglich ist.

Chang Kai ist Direktor des For-
schungsinstituts für Arbeitsbezie-
hungen an der Renmin Universität in 
Peking und ist in die nationale Poli-
tikgestaltung zu arbeitsrechtlichen 

Themen involviert. So hat er 2008 
maßgeblich an der Reform des Chi-
nesischen Arbeitsvertragsrechts mit-
gearbeitet und wurde Chinas erster 
Wissenschafter, der als Vermittler 
zwischen der Unternehmensführung 
des Honda-Werks in Foshan und der 
streikenden Belegschaft schlichten 
durfte. Sein Befund über die Entwick-
lung der neuen Generation von Wan-
derarbeitern gibt Anlass zu Optimis-
mus. Anders als noch ihre Eltern, die 
alles ertrugen, nur um etwas Geld in 
ihre Dörfer zurückzuschicken, han-
dele es sich bei der heutigen zweiten 
Generation von rund 100 Millionen 
ArbeitnehmerInnen um junge Men-
schen, die besser ausgebildet sind, 
mit dem Internet umgehen können 
und modern denken.

ACTU muss reformiert werden n 
Die Akzeptanz des ACTU durch den 
Internationalen Bund Freier Gewerk-
schaften (IGB) sei in letzter Zeit ge-
wachsen. Der ACTU ist zwar kein Mit-
glied beim IGB, aber dieser hat dem 
ACTU einen Sitz im Verwaltungsrat 
der ILO ermöglicht – was aus Sicht 
des allchinesischen Gewerkschafts-
bundes bereits einer internationalen 
Anerkennung nahe kommt. Bei den 
Kontakten  zwischen ACTU und IGB 
handelt es sich um eine Beziehung 
auf Funktionärsebene. Auch aus 
Chang Kais Sicht fehlt die Kenntnis 
über eigentliche Gewerkschaftsar-
beit Vorort in den Unternehmen. 

Aktuell organisieren sich viele Arbeit-
nehmerInnen außerhalb des ACTU 
und holen sich bei NGOs Unterstüt-
zung. Weil die chinesischen Gewerk-
schaften auch ArbeitgeberInnenin-
teressen, – besonders in staatlichen 
Unternehmen – vertreten, haben sie 
auch keinen Zulauf, aber auch nicht 
die nötigen Strukturen um Interes-
sen der ArbeitnehmerInnen einzube-
ziehen. 

Suki Chung von Labour Action Chi-
na, einer NGO mit Sitz in Hong Kong 
betont, dass ohne politische Verän-

Ohne politische  
Veränderung der  
Chinesischen  
Kommunistischen Partei  
ist keine Veränderung 
des ACTU zu erwarten.“ 
 
Suki Chung

China – Das Aufbegehren der ArbeiterInnen

»

Aufbruch der zweiten Generation 

Wanderarbeit – Gender und  

Klassenzusammensetzung in China

Von Pun Ngai und Ching Kwan Lee,

296 Seiten, Verlag Assoziation A,  

Hamburg 2010

ISBN 978-3-935936-93-4

Leseempfehlung

derung der Chinesischen Kommu-
nistischen Partei  keine Veränderung 
des ACTU zu erwarten ist. Als Teil-
organisation der Staatspartei ist sie 
an deren Entscheidungen gebunden. 
Es sei zu entscheiden, ob das Man-
dat zur Organisierung der Arbeitneh-
merInnen von den Gewerkschaften 
oder der Regierung ausgehe. Jeden-
falls müssten die ArbeitnehmerInnen 
und StudentInnen an den Reformen 
des ACTU beteiligt werden. 

Der Druck auf die chinesische Regie-
rung Reformen durchzuführen steigt 
mit jedem weiteren Streik. Ihre Be-
lastbarkeit scheint allerdings sehr 
groß zu sein.

Éva Dessewffy n AK Wien

eva.dessewffy@akwien.at

Weiterführende Informationen  

über SprecherInnen und Programm  

http://labourchina.univie.ac.at/ 

1) �Transform Austria, Transform Europe, 

Renner Institut, Grüne Bildungswerkstatt 

Wien, Weltumspannend arbeiten, Arbei-

terkammer Wien und die Institute  für 

Politikwissenschaft  und  Internationale 

Entwicklung der Universität Wien.

  2) �Sogenannte „underground committees“
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Liebert geht dabei weit über die be-
kannte Forderung nach der Einfüh-
rung bzw. Erhöhung einer Vermö-
genssteuer hinaus. Sie versucht am 
Beispiel Deutschland die sogenannte 
Steuerlücke, definiert als „Differenz 
zwischen den theoretisch zu entrich-
tenden und den tatsächlich gezahlten 
Steuern“ (12) umfassend darzustel-
len und zudem über die Höhe von 
Steuersätzen und das Verhältnis von 
verschiedenen Steuerarten zu disku-
tieren. Dabei behandelt sie sowohl 
die Einkommens- als auch die Unter-
nehmensbesteuerung. Denn vorweg 
steht die Erkenntnis, dass es im Zuge 
der Globalisierung in der Steuerpoli-
tik vieler Länder zu einer kontinu-
ierlichen Entlastung von Kapital und 
Vermögen und gleichzeitig zu einer 
relativen Höherbelastung von Arbeit 
und Verbrauch gekommen ist. 

Zentrale Themen der Untersuchung 
sind die vielfältigen, meist völlig le-
galen „Steuergestaltungsmöglichkei-
ten“, die Unternehmen anwenden, 
aber auch Probleme der Steuerver-

meidung, -hinterziehung und -flucht. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Problematik der Steueroasen im 
internationalen Steuerwettbewerb.

Der Hauptteil des Buches beschäf-
tigt sich mit dem deutschen Steu-
ersystem. Jedoch werden an vielen 
Stellen interessante Beispiele und 
Vergleiche aus anderen Ländern 
aufgezeigt. Ein Schwerpunkt liegt 
auch auf dem innereuropäischen 
Steuerwettbewerb. Dabei macht die 
Autorin deutlich, dass „[d]ie Ein-
schränkung des Steuerwettbewerbs 
und der völlige Erhalt der nationa-
len Souveränität in steuerpolitischen 
Fragen […] in einem unauflöslichen 
Widerspruch zueinander [stehen]“ 
(170). Exkursorisch wird auch auf 
die katastrophalen Auswirkungen 
des Steuerwettbewerbs auf die „Ent-
wicklungsländer“ eingegangen.

Lieberts Buch ist eine kenntnisrei-
che, sehr detaillierte Analyse. Prob-
leme in der Untersuchung, etwa bei 
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Jana Schultheiss n

janaschultheiss@gmx.de

Steuerpolitische Umverteilung   

Steuergerechtigkeit in 
der Globalisierung
Das Buch von Nicola Liebert kommt zur richtigen Zeit: In  
den gegenwärtigen Debatten um Staatsverschuldungen und 
radikale Sparmaßnahmen bietet es einen umfangreichen Überblick 
über die vielfältigen Möglichkeiten von Staaten ihre Einnahmen zu 
erhöhen und greift damit einen wesentlichen Punkt auf, der in  
politischen Diskussionen meist viel zu kurz kommt. � Jana Schultheiss
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Globalisierung. Wie die steuerpoli-

tische Umverteilung von unten nach 

oben gestoppt werden kann.

Von Nicola Liebert

Westfälisches Dampfboot,  

Münster, 2011
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hierfür 2011 den Jörg-Huffschmid-
Preis.
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Die Krise in Europa 
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der Finanzmärkte
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der Lage ist aber nicht Sicht. Vielmehr sind die Prognosen über die 
weitere Wirtschaftsentwicklung düster. Kein Wunder, denn Europa 
befindet sich im Schlepptau der Finanzmärkte. Joachim Bischoff, 
Frank Deppe, Richard Detje und Hans-Jürgen Urban stellen die  
aktuelle Lage in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang, 
und zeigen, dass eine Überwindung der Krise nur mit einer  
weitreichenden Änderung des wirtschaftspolitischen Designs des  
Euroraums gelingen wird. � Judith Vorbach

litik Vollbeschäftigung zu erreichen, 
mit den Worten begründet: „Interna-
tionaler Handel würde aufhören das 
zu sein, was er ist, nämlich ein ver-
zweifeltes Mittel, um die Beschäfti-
gung im Inland durch das Aufzwingen 
von Verkäufen in fremden Märkten 
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Joachim Bischoff und Richard Detje 
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Die Probleme werden 
nicht als unglückliche 
Fügungen, sondern als 
Konsequenzen einer 

einseitig neoliberalen 
Wirtschaftspolitik der 

EU begriffen.

Zu den Autoren:
Joachim Bischoff ist Mitherausgeber der Zeitschrift Sozialismus. Frank 
Deppe ist Professor (emeritiert) für Politikwissenschaften an der Philips 
Universität Marburg, Richard Detje ist Mitarbeiter von WISSENTransfer  
und Redakteur der Zeitschrift Sozialismus und Hans-Jürgen Urban ist  
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

Europa im Schlepptau der Finanzmärkte

Von Joachim Bischoff, Frank Deppe,  

Richard Detje und Hans-Jürgen Urban

Hamburg: VSA Verlag, 127 Seiten

ISBN 978-3-89965-482-0
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.
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Der EU-Infobrief erscheint 5x jährlich im digitalen 
Format und liefert eine kritische Analyse der Ent-
wicklungen auf europäischer und internationaler 
Ebene. Die Zeitschrift der Abteilung EU & Internationales 
der AK-Wien fokussiert dabei Themen an der Schnittstelle 
von Politik, Recht und Ökonomie. Anspruch ist  
nicht nur die Prozesse in den europäischen Institutionen
zu beschreiben, sondern auch Alternativen zur  
Hegemonie des Neoliberalismus zu entwickeln. Kurze  
Artikel informieren in prägnanter Form über aktuelle  
Themen. Langbeiträge geben den Raum für grundlegende 
Analysen, Buchbesprechungen bieten eine kritische  
Übersicht einschlägiger Publikationen.

Währungsunion und Wettbewerbsre-
gime. Während die Krise immer wie-
der für „beendet“ erklärt wurde, wur-
de sie tatsächlich nur weitergereicht: 
„von den Finanzmarktakteuren an die 
Staaten und von denen an die Bürge-
rInnen“ (Seite 109). Heute befindet 
sich der Euroraum in einem Teufels-
kreis von Binnenmarktschwächung 
– Prekarisierung – Druck auf Löh-
ne – (Jugend-)Arbeitslosigkeit, über 
den  sich die soziale Krise als Krise 
der Gesellschaft und des Staates wei-
ter zuspitzt. Ihre Überwindung ist 
ohne weitreichende Veränderungen 
im ökonomischen und politischen De-
sign des Euroraums nicht möglich. 
Die Autoren fordern eine Reform, 
die statt auf einer Säule – nämlich 
der Geld- und Währungspolitik – auf 

drei weiteren Säulen aufbaut: „einer 
gemeinsamen Fiskalpolitik, die von 
oben nach unten umverteilt, einer 
Wirtschaftspolitik, die mit öffentlichen 
Investitionsprogrammen Europa sozi-
al und ökologisch erneuert, und einer 
Sozialpolitik, die Armut beseitigt und 
Entwicklungschancen eröffnet“ (Seite 
126). 

Angesichts der rasanten Entwicklun-
gen ist es nahezu schon gewagt, ein 
Buch zu schreiben. Zum Beispiel ist 
das abgesagte Referendum in Grie-
chenland nicht im Text erfasst, sehr 
wohl aber werden die Überlegungen 
der Autoren durch dieses genauso wie 
durch andere aktuelle Ereignisse be-
stätigt. Indem die aktuelle Situation 
in einen größeren geschichtlichen und 

ideologischen Zusammenhang ge-
stellt wird, öffnen sich neue Blickwin-
kel und Auswege. Die Probleme wer-
den nicht als unglückliche Fügungen, 
sondern als Konsequenzen einer ein-
seitig neoliberalen Wirtschaftspolitik 
der EU begriffen, die im Rahmen der 
„Krisenbekämpfung“ sogar noch wei-
ter verstärkt und um ein starres Re-
gelwerk ergänzt wurde. Nicht zu kurz 
kommen auch Vorschläge für eine 
alternative Wirtschaftspolitik und An-
sätze für eine Demokratisierung der 
EU. Das Buch wird alle interessieren, 
die mehr über die Hintergründe der 
Europäischen Integration und über 
Wirtschaftspolitik wissen möchten.

Judith Vorbach n AK Oberösterreich  

vorbach.j@akooe.at
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